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Besetzung der Gremien der Landeshauptstadt Hannover  nach der Kommunalwahl  
am 11. September 2016 mit Wirkung zum 1. November 2 016 
 

 
 
Verwaltungsausschuss         3.1 
 
Zusammensetzung:  a) Oberbürgermeister 

10 Beigeordnete (einschl. Bürgermeister) 
b) deren Stellvertreter, 
c) Beamte auf Zeit mit beratender Stimme, 
d) Grundmandate. 

 
Mitglied: 
Oberbürgermeister Stefan Schostok (Vorsitzender)   (Wahlbeamter) 
 
Beigeordnete: 3x SPD-Fraktion, 3x CDU-Fraktion, 2x B 90/Grüne,1x AfD-Fraktion,  

1x Die Linke und Piraten 
 
1. Ratsherr Thomas Hermann SPD-Fraktion  
Stv. Ratsherr Lars Kelich   SPD-Fraktion  
2. Ratsfrau Christine Kastning SPD-Fraktion  
Stv. Ratsherr Dr. Jens Menge   SPD-Fraktion  
3. Ratsfrau Belgin Zaman SPD-Fraktion  
Stv. Ratsfrau Kerstin Klebe-Politze   SPD-Fraktion  
4. Ratsherr Jens Seidel CDU-Fraktion  
Stv. Ratsherr Jens-Michael Emmelmann   CDU-Fraktion  
5. Ratsfrau Kerstin Seitz CDU-Fraktion  
Stv. Ratsfrau Georgia Jeschke   CDU-Fraktion  
6. Ratsherr Klaus Dieter Scholz CDU-Fraktion  
Stv. Ratsherr Thomas Klapproth   CDU-Fraktion  
7. Ratsfrau Dr. Freya Markowis B90/Grüne  
Stv. Ratsherr Norbert Gast   B90/Grüne  
8. Ratsfrau Regine Kramarek B90/Grüne  
Stv. Ratsfrau Silvia Klingenburg-Pülm   B90/Grüne  
9. Ratsherr Tobias Braune AfD-Fraktion  
1.Stv. Ratsherr Roland Herrmann   AfD-Fraktion  
2.Stv. Ratsherr Frank Jacobs   AfD-Fraktion  
10. Ratsherr Dirk Machentanz Die Linke und Piraten  
1.Stv. Ratsherr Bruno Adam Wolf   Die Linke und Piraten  
2.Stv.    Die Linke und Piraten    
 Grundmandate    
1. Ratsherr Wilfried H. Engelke FDP-Fraktion  
1.Stv. Ratsherr Andreas Bingemer   FDP-Fraktion  
2.Stv. Ratsherr Patrick Döring   FDP-Fraktion  
2. Ratsherr Jens Böning Hannoveraner  
Stv. Ratsherr Gerhard Wruck   Hannoveraner  
3. Ratsherr Julian Klippert Die FRAKTION  
Stv. Ratsherr Oliver Förste   Die FRAKTION  
 
Weitere Wahlbeamte (Beamte auf Zeit) 
 
Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette (Dezernat V) 
Stadtkämmerer Prof. Dr. Marc Hansmann (Dezernat II) 
Stadtbaurat Uwe Bodemann (Dezernat VI) 
Stadtrat Harald Härke (Dezernat I) 
Stadträtin Rita Maria Rzyski (Dezernat IV) 
Stadträtin Konstanze Beckedorf (Dezernat III) 
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Ratsausschüsse nach § 71 NKomVG 
 
Stadtentwicklungs- und Bauausschuss         4.1 
 

Zusammensetzung: 11 Ratsfrauen/-herren, ggfs. Grundmandate und 
  6 beratende Mitglieder,  
  darunter 1 Mitglied des Seniorenbeirates 

 
Ratsfrauen/-herren: 
 
1. Ratsherr Lars Kelich SPD-Fraktion  
2. Ratsherr Philipp Kreisz SPD-Fraktion  
3. Ratsfrau Angelika Pluskota SPD-Fraktion  
4. Ratsherr Felix Blaschzyk CDU-Fraktion  
5. Ratsfrau Georgia Jeschke CDU-Fraktion  
6. Ratsherr Dieter Küßner CDU-Fraktion  
7. Ratsfrau Dr. Elisabeth Clausen-Muradian B90/Grüne  
8. Ratsherr Dr. Daniel Gardemin B90/Grüne  
9. Ratsherr Reinhard Hirche AfD-Fraktion  
10. Ratsherr Dirk Machentanz Die Linke und Piraten  
11. Ratsherr Wilfried H. Engelke FDP-Fraktion  
 Grundmandate    
 Ratsherr Gerhard Wruck Hannoveraner  
 Ratsherr Oliver Förste Die FRAKTION  
 
 
Beratende Mitglieder: 
 
1. Frau Christian Kleine SPD-Fraktion  
2. Herr Dr. Volker Stölting SPD-Fraktion  
3. Herr Christian Weske CDU-Fraktion  
4. Herr Stefan Winter B90/Grüne  
5. Herr Uwe Wippach AfD-Fraktion  
6. Mitglied des Seniorenbeirates 

Herr Detlev Sprenz 
 

 1. Stellvertreter des Mitgliedes des 
Seniorenbeirates 
Herr Klaus Dickneite 
 
2. Stellvertreter des Mitgliedes des  
Seniorenbeirates 
Herr Frido Weh 
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Vergabekommission          4.1.1 
 

Zusammensetzung: 5 Ratsfrauen/-herren und 
ggfs. Grundmandate 

  
 
Ratsfrauen/-herren: 
 
1. Ratsherr Lars Kelich SPD-Fraktion  
2. Ratsherr Philipp Kreisz SPD-Fraktion  
3. Ratsherr Felix Blaschzyk CDU-Fraktion  
4. Ratsfrau Dr. Elisabeth Clausen-Muradian B90/Grüne  
5. Ratsherr Roland Herrmann AfD-Fraktion  
 Grundmandate    
 Ratsherr Dirk Machentanz Die Linke und Piraten  
 Ratsherr Wilfried H. Engelke FDP-Fraktion  
 Ratsherr Gerhard Wruck Hannoveraner  
 Ratsherr Oliver Förste Die FRAKTION  
 
 
Für ein Kommissionsmitglied, das an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, zu der es geladen ist, kann die 
Fraktion oder Gruppe, von der es vorgeschlagen wurde, aus ihren Reihen eine Vertreterin oder einen 
Vertreter in die Sitzung entsenden. Rats- und Bezirksratsmitglieder können nur durch Rats- und 
Bezirksratsmitglieder vertreten werden. Sofern das vertretene Ausschussmitglied stimmberechtigt ist, hat 
auch die Vertreterin oder der Vertreter Stimmrecht. 
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Ausschuss für Umweltschutz und Grünflächen        4.2 
 

Zusammensetzung: 11 Ratsfrauen/-herren, ggfs. Grundmandate und  
6 beratende Mitglieder,  
darunter 1 Mitglied des Seniorenbeirates 

 
 
Ratsfrauen/-herren: 
 
1. Ratsherr Philipp Kreisz SPD-Fraktion  
2. Ratsfrau Angelika Pluskota SPD-Fraktion  
3. Ratsherr Henning Hofmann SPD-Fraktion  
4. Ratsherr Maximilian Oppelt CDU-Fraktion  
5. Ratsherr Hans-Georg Hellmann CDU-Fraktion  
6. Ratsherr Felix Blaschzyk CDU-Fraktion  
7. Ratsherr Patrick Drenske B90/Grüne  
8. Ratsherr Mark Bindert B90/Grüne  
9. Ratsherr Reinhard Hirche AfD-Fraktion  
10. Ratsherr Bruno Adam Wolf Die Linke und Piraten  
11. Ratsherr Andreas Bingemer FDP-Fraktion  
 Grundmandate    
 Ratsherr Jens Böning Hannoveraner  
 Ratsherr Oliver Förste Die FRAKTION  
 
 
Beratende Mitglieder: 
 
1. Herr Marlo Kratzke SPD-Fraktion  
2. Frau Carola Sandkühler SPD-Fraktion  
3. Herr Gerhard Discherl CDU-Fraktion  
4. Herr Bela Mittelstaedt B90/Grüne  
5. Herr Jens Keller  AfD-Fraktion  
6. Vertreter des Seniorenbeirates: 

Herr Jens-Peter Kruse 
 

 1. Stellvertreterin des Seniorenbeirates: 
Frau Brigitte Thome-Bode 
 
2. Stellvertreterin des Seniorenbeirates: 
Frau Maria Heitmüller-Schulze 
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Organisations- und Personalausschuss               4.3 
 

Zusammensetzung: 11 Ratsfrauen/-herren und 
  ggfs. Grundmandate 

 
 

Ratsfrauen/-herren: 
 
1. Ratsherr Bruno Gill SPD-Fraktion  
2. Ratsfrau Christine Kastning SPD-Fraktion  
3. Ratsherr Andreas Markurth SPD-Fraktion  
4. Ratsherr Lars Pohl CDU-Fraktion  
5. Ratsherr Arne Borstelmann CDU-Fraktion  
6. Ratsherr Sebastian Marski CDU-Fraktion  
7. Ratsfrau Katrin Langensiepen B90/Grüne  
8. Frau Renee Steinhoff B90/Grüne  
9. Ratsherr Sören Haupstein AfD-Fraktion  
10. Ratsherr Dirk Machentanz Die Linke und Piraten  
11. Ratsherr Wilfried H. Engelke FDP-Fraktion  
 Grundmandate    
 Ratsherr Gerhard Wruck Hannoveraner  
 Ratsherr Oliver Förste Die FRAKTION  
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Sozialausschuss           4.5 
 

Zusammensetzung:  11 Ratsfrauen/-herren,  
 ggfs. Grundmandate und 
 6 beratende Mitglieder, 
 darunter 1 Mitglied des Seniorenbeirates 

 
Ratsfrauen/-herren: 
 
1. Ratsherr Robert Nicholls SPD-Fraktion  
2. Ratsfrau Hülya Iri SPD-Fraktion  
3. Ratsherr Angelo Alter SPD-Fraktion  
4. Ratsherr Hans-Georg Hellmann CDU-Fraktion  
5. Ratsherr Lars Pohl CDU-Fraktion  
6. Ratsfrau Georgia Jeschke CDU-Fraktion  
7. Ratsfrau Katrin Langensiepen B90/Grüne  
8. Ratsfrau Silvia Klingenburg-Pülm B90/Grüne  
9. Ratsherr Frank Jacobs AfD-Fraktion  
10. Ratsherr Veli Yildirim Die Linke und Piraten  
11. Ratsherr Patrick Döring FDP-Fraktion  
 Grundmandate    
 Ratsherr Jens Böning Hannoveraner  
 Ratsherr Julian Klippert Die FRAKTION  
 
 
Beratende Mitglieder: 
 
1.  SPD-Fraktion  
2.  SPD-Fraktion  
3. Frau Leenßen CDU-Fraktion  
4. N.N. B90/Grüne  
5. Herr Wolfgang Bothe  AfD-Fraktion  
6. Mitglied des Seniorenbeirates: 

Frau Monika Stadtmüller 
 
 
 

 1. Stellvertreter des Mitgliedes des 
Seniorenbeirates: 
Herr Frido Weh 
 
2. Stellvertreter des Mitgliedes des 
Seniorenbeirates: 
Herr Jens-Peter Kruse 
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Sportausschuss          4.6 
 

Zusammensetzung: 11 Ratsfrauen/-herren, 
 ggfs. Grundmandate 
 und 7 beratende Mitglieder, darunter  
 je 1 Mitglied des Stadtsportbundes und des Seniorenbeirates 

 
Ratsfrauen/-herren: 
 
1. Ratsfrau Peggy Keller SPD-Fraktion  
2. Ratsfrau Kerstin Klebe-Politze SPD-Fraktion  
3. Ratsherr Angelo Alter SPD-Fraktion  
4. Ratsherr Thomas Klapproth CDU-Fraktion  
5. Ratsfrau Dr. Stefanie Matz CDU-Fraktion  
6. Ratsherr Arne Borstelmann CDU-Fraktion  
7. Ratsherr Mark Bindert B90/Grüne  
8. Ratsfrau Renee Steinhoff B90/Grüne  
9. Ratsherr Tobias Braune AfD-Fraktion  
10. Ratsherr Andre Zingler Die Linke und Piraten  
11. Ratsherr Andreas Bingemer FDP-Fraktion  
 Grundmandate    
 Ratsherr Gerhard Wruck Hannoveraner  
 Ratsherr Oliver Förste Die FRAKTION  
 
 
Beratende Mitglieder: 
 
1.  SPD-Fraktion  
2.  SPD-Fraktion  
3. Herr Rolf Jägersberg CDU-Fraktion  
4. Frau Christiane Wiede B90/Grüne  
5. Herrn Jörn König AfD-Fraktion  
6. Frau Rita Girschikofsky (Stadtsportbund)  
7. als Vertreter des Seniorenbeirates: 

Herr Abayomi Bankole 
 
 

 1. Stellvertreter des Seniorenbeirates: 
Herr Dr. Rainer Ropohl 
 
2. Stellvertreterin des Seniorenbeirates: 
Frau Heitmüller-Schulze 
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Kulturausschuss          4.7 
 

Zusammensetzung: 11 Ratsfrauen/-herren 
 ggfs. Grundmandate 
 und 6 beratende Mitglieder,  
 darunter 1 Mitglied des Seniorenbeirates 

 
Ratsfrauen/-herren: 
 
1. Ratsfrau Belgin Zaman SPD-Fraktion  
2. Ratsherr Robert Nicholls SPD-Fraktion  
3. Ratsherr Andreas Markurth SPD-Fraktion  
4. Ratsherr Klaus Dieter Scholz CDU-Fraktion  
5. Ratsherr Sebastian Marski CDU-Fraktion  
6. Ratsherr Michael Wiechert CDU-Fraktion  
7. Ratsherr Dr. Daniel Gardemin B90/Grüne  
8. Ratsfrau Regine Kramarek B90/Grüne  
9. Ratsherr Dr. Christoph Wichardt AfD-Fraktion  
10. Ratsherr Veli Yildirim Die Linke und Piraten  
11. Ratsherr Wilfried H. Engelke FDP-Fraktion  
 Grundmandate    
 Ratsherr Gerhard Wruck Hannoveraner  
 Ratsherr Julian Klippert Die FRAKTION  
 
 
Beratende Mitglieder: 
 
1.  SPD-Fraktion  
2.  SPD-Fraktion  
3. Herr Dr. Oliver Kiaman CDU-Fraktion  
4. Herr Oliver Kluck B90/Grüne  
5. Herr Klaus Pehlke AfD-Fraktion  
6. Mitglied des Seniorenbeirates: 

Frau Heidi Stolzenwald 
 

 1. Stellvertreter des Mitgliedes des 
Seniorenbeirates: 
Herr Hans-Dieter Kahmann 
 
2. Stellvertreter des Mitgliedes des 
Seniorenbeirates: 
Herr Gerhard Kier 
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Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfu ng       4.8 
 
Zusammensetzung:  11 Ratsfrauen/-herren und 

  ggfs. Grundmandate 
 
 
Ratsfrauen/-herren: 
 
1. Ratsherr Dr. Jens Menge SPD-Fraktion  
2. Ratsfrau Christine Kastning SPD-Fraktion  
3. Ratsfrau Belgin Zaman SPD-Fraktion  
4. Ratsfrau Kerstin Seitz CDU-Fraktion  
5. Ratsherr Michael Wiechert CDU-Fraktion  
6. Ratsherr Lars Pohl CDU-Fraktion  
7. Ratsfrau Renee Steinhoff B90/Grüne  
8. Ratsherr Patrick Drenske B90/Grüne  
9. Ratsherr Frank Jacobs AfD-Fraktion  
10. Ratsfrau Brigitte Sigrid Helga Falke Die Linke und Piraten  
11. Ratsherr Andreas Bingemer FDP-Fraktion  
 Grundmandate    
 Ratsherr Gerhard Wruck Hannoveraner  
 Ratsherr Oliver Förste Die FRAKTION  
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Ausschuss für Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Liege nschaftsangelegenheiten   4.9 
 
 

Zusammensetzung: 11 Ratsfrauen/-herren, 
 ggfs. Grundmandate und  
 5 beratende Mitglieder 

 
 
Ratsfrauen/-herren: 
 
1. Ratsherr Florian Spiegelhauer SPD-Fraktion  
2. Ratsfrau Christine Ranke-Heck SPD-Fraktion  
3. Ratsfrau Peggy-Keller SPD-Fraktion  
4. Ratsherr Jens-Michael Emmelmann CDU-Fraktion  
5. Ratsherr Maximilian Oppelt CDU-Fraktion  
6. Ratsherr Hans-Georg Hellmann CDU-Fraktion  
7. Ratsfrau Dr. Elisabeth Clausen-Muradian B90/Grüne  
8. Ratsherr Norbert Gast B90/Grüne  
9. Ratsherr Dr. Christoph Wichardt AfD-Fraktion  
10. Ratsfrau Brigitte Sigrid Helga Falke Die Linke und Piraten  
11. Ratsherr Patrick Döring FDP-Fraktion  
 Grundmandate    
 Ratsherr Jens Böning Hannoveraner  
 Ratsherr Oliver Förste Die FRAKTION  
 
 
Beratende Mitglieder: 
 
1. Frau Anna-Maria Gahbler SPD-Fraktion  
2. Herr Olaf Weinel SPD-Fraktion  
3. Herr Christian Bebek CDU-Fraktion  
4. Frau Hannelore Herz B90/Grüne  
5. Herr Wolfgang Bothe AfD-Fraktion  
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Gleichstellungsausschuss:         4.17 
 
Zusammensetzung: 11 Ratsfrauen/-herren, 

  ggfs. Grundmandate und  
  5 Mitglieder ohne Stimmrecht 

 
 
Ratsfrauen/-herren: 
 
1. Ratsfrau Dr. Maxi Carl SPD-Fraktion  
2. Ratsfrau Afra Gamoori SPD-Fraktion  
3. Ratsherr Lars Kelich SPD-Fraktion  
4. Ratsherr Dieter Küßner CDU-Fraktion  
5. Ratsfrau Kerstin Seitz CDU-Fraktion  
6. Ratsfrau Georgia Jeschke CDU-Fraktion  
7. Ratsfrau Renee Steinhoff B90/Grüne  
8. Ratsfrau Silvia Klingenburg-Pülm B90/Grüne  
9. Ratsherr Sören Hauptstein AfD-Fraktion  
10. Ratsherr Bruno Adam Wolf Die Linke und Piraten  
11. Ratsherr Wilfried H. Engelke FDP-Fraktion  
 Grundmandate    
 Ratsherr Jens Böning Hannoveraner  
 Ratsherr Julian Klippert Die FRAKTION  
 
 
Beratende Mitglieder: 
 
1.  SPD-Fraktion  
2.  SPD-Fraktion  
3. Frau Nölting CDU-Fraktion  
4. Frau Sabine Nolte-Vogt B90/Grüne  
5. Frau Renate Tidow AfD-Fraktion  
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            4.18 
 
Ausschuss für Integration, Europa und international e Kooperation  
(Internationaler Ausschuss): 
 
 
Zusammensetzung: 11 Ratsfrauen/-herren 

  ggfs. Grundmandate und  
11 Mitglieder ohne Stimmrecht 
 

 
 
Ratsfrauen/-herren: 
 
1. Ratsfrau Hülya Iri SPD-Fraktion  
2. Ratsherr Thomas Herrmann SPD-Fraktion  
3. Ratsherr Christopher Finck SPD-Fraktion  
4. Ratsfrau Georgia Jeschke CDU-Fraktion  
5. Ratsherr Thomas Klapproth CDU-Fraktion  
6. Ratsfrau Dr. Stefanie Matz CDU-Fraktion  
7. Ratsfrau Dr. Freya Markowis B90/Grüne  
8. Ratsfrau Katrin Langensiepen B90/Grüne  
9. Ratsherr Tobias Braune AfD-Fraktion  
10. Ratsherr Veli Yildirim Die Linke und Piraten  
11. Ratsherr Patrick Döring FDP-Fraktion  
 Grundmandate    
 Ratsherr Jens Böning Hannoveraner  
 Ratsherr Julian Klippert Die FRAKTION  
 
 
Beratende Mitglieder: 
 
1. Herr Raif Hussein   
2. Frau Dr. Dimitra Tekidou-Kühlke   
3. Frau Graciela Guaqueta-Korzonnek   
4. Frau Forouzan Rajabi   
5. Herr Echtibar Ganijev   
6. Frau Elena Kage   
7. Herr  Anton Raynesh   
8. Herr Ali-Mohammad Faridi   
9. Herr Dang Chau Lam   
10. Frau Zeliha Karaboya   
11. Frau Dr. Koralia Sekler   
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            4.19 
 
Ausschuss für Angelegenheiten des Geschäftsbereichs  des Oberbürgermeisters  
 
Zusammensetzung:  11 Ratsfrauen/-herren und 

  ggfs. Grundmandate 
 
 
Ratsfrauen/-herren: 
 
1. Ratsfrau Christine Kastning SPD-Fraktion  
2. Ratsherr Bruno Gill SPD-Fraktion  
3. Ratsherr Florian Spiegelhauer SPD-Fraktion  
4. Ratsherr Jens-Michael Emmelmann CDU-Fraktion  
5. Ratsfrau Kerstin Seitz CDU-Fraktion  
6. Ratsherr Jens Seidel  CDU-Fraktion  
7. Ratsfrau Dr. Freya Markowis B90/Grüne  
8. Ratsherr Dr. Daniel Gardemin B90/Grüne  
9. Ratsherr Roland Herrmann AfD-Fraktion  
10. Ratsherr Dirk Machentanz Die Linke und Piraten  
11. Ratsherr Wilfried H. Engelke FDP-Fraktion  
 Grundmandate    
 Ratsherr Gerhard Wruck Hannoveraner  
 Ratsherr Julian Klippert Die FRAKTION  
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Ratsausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften, § 73 NKomVG 
 
 
Schul- und Bildungsausschuss         4.10 
 

Gesetzlich vorgeschriebener Ausschuss im Sinne des § 110 des Nieders. Schulgesetzes 
 

Zusammensetzung laut Geschäftsordnung des Rates: 
 

           11 Ratsfrauen/-herren, ggfs. Grundmandate 
Stimmberechtigte Vertreter, die von            ( 2 Vertreter der Lehrer,  
ihren Gruppenvertretungen bzw.                   2 Vertreter der Eltern, 
Organisationen vorgeschlagen werden         2 Vertreter der Schüler) 
 
Ratsfrauen/-herren: 
 
1. Ratsfrau Afra Gamoori SPD-Fraktion  
2. Ratsherr Dr. Jens Menge SPD-Fraktion  
3. Ratsherr Henning Hofmann SPD-Fraktion  
4. Ratsfrau Dr. Stefanie Matz CDU-Fraktion  
5. Ratsherr Arne Borstelmann CDU-Fraktion  
6. Ratsfrau Kerstin Seitz CDU-Fraktion  
7. Ratsfrau Silvia Klingenburg-Pülm B90/Grüne  
8. Ratsfrau Regine Kramarek B90/Grüne  
9. Ratsherr Tobias Braune AfD-Fraktion  
10. Ratsherr Adam Wolf Die Linke und Piraten  
11. Ratsherr Andreas Bingemer FDP-Fraktion  
 Grundmandate    
 Ratsherr Jens Böning Hannoveraner  
 Ratsherr Julian Klippert Die FRAKTION  
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Mitglied / Vertreter der Lehrer / Allgemeinbildende Schulen: 
 
 
1. Vertreter/in: Frau Susan Bartels de Pareja – GS Ahlem 
 
2. Vertreter/in: Frau Barbara Kursawe – Ricarda-Huch-Schule 
 
Stellvertreter/in: Herr Dr. Hansjörg Rümelin – Bismarckschule Hannover  
 Herr Harald Haupt – GS Salzmannstraße 
 
 
 
Mitglied / Vertreter der Eltern: 
 
 
1. Vertreter/in: Herr Ralf Popp 
 
2. Vertreter/in: Herr Michael Balke 
 
Stellvertreter/in: Herr Bernd Linde, Herr Christian Gundlach 
 
 
 
Mitglied / Vertreter der Schülerinnen und Schüler / Allgemeinbildende Schulen: 
 
1. Vertreter/in:  N.N. 
 
2. Vertreter/in:  N.N. 
 
Stellvertreter/in: N.N.  
 
 
Die Schülervertreter werden für die Dauer der Hälft e der vollen Wahlperiode berufen 
 
 
 
 
Laut Schulgesetz ist als Mindestbesetzung  je ein Vertreter der Lehrer, Eltern und Schüler vorgesehen.  
Die entsprechende Ausgestaltung wird im Rahmen der Geschäftsordnung geregelt.  

 
 



- 16 - 

 
Betriebsausschuss für Städtische Häfen          4.13 a  
 
Gesetzlich vorgeschriebener Ausschuss im Sinne des § 140 Abs. 3 NKomVG in der z.Zt. gültigen Fassung. 
 
Hinsichtlich des Zahlenverhältnisses der beiden Gruppen zueinander gilt § 110 Abs. 2 Satz 2 des  
Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes, wonach die Zahl der hinzutretenden Bediensteten- 
Vertreter die Hälfte der Mitgliederzahl beträgt, die nach sondergesetzlichen Vorschriften oder der  
Satzung vorgesehen ist. 
 
Zusammensetzung:  15 Mitglieder, davon 

10 Ratsfrauen/-herren, die möglichst zugleich dem Ausschuss für Arbeitsmarkt-, 
Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten angehören, 
ggfs. Grundmandate und  
5 Personalvertreter der Städtischen Häfen sowie deren Ersatzmitglieder 
 

 
 
Ratsfrauen/-herren : 
 
1. Ratsherr Florian Spiegelhauer SPD-Fraktion  
2. Ratsfrau Christine Ranke-Heck SPD-Fraktion  
3. Ratsfrau Peggy Keller SPD-Fraktion  
4. Ratsherr Joachim Albrecht CDU-Fraktion  
5. Ratsherr Lars Pohl CDU-Fraktion  
6. Ratsherr Jens-Michael Emmelmann CDU-Fraktion  
7. Ratsfrau Dr. Elisabeth Clausen-Muradian B90/Grüne  
8. Ratsherr Norbert Gast B90/Grüne  
9. Ratsherr Dr. Christoph Wichardt AfD-Fraktion  
10. Ratsherr Andre Zingler Die Linke und Piraten  
 Grundmandate    
 Ratsherr Wilfried H. Engelke FDP-Fraktion  
 Ratsherr Gerhard Wruck Hannoveraner  
 Ratsherr Oliver Förste Die FRAKTION  
 
 
Betriebsangehörige Vertreter: N.N. 
 
 
 
 
 
Sonstiger Vertreter: N.N. 
 
 
 
 
 
Ersatzmitglieder betriebsangehörige Vertreter: N.N. 
 
 
 
 
 
Ersatzmitglieder sonstiger Vertreter: N.N.  
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Betriebsausschuss Hannover Congress Centrum        4.13 a 
 
Gesetzlich vorgeschriebener Ausschuss im Sinne des § 140 Abs. 3 NKomVG in der z.Zt. gültigen Fassung. 
 
Hinsichtlich des Zahlenverhältnisses der beiden Gruppen zueinander gilt § 110 Abs. 2 Satz 2 des  
Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes, wonach die Zahl der hinzutretenden Bediensteten- 
Vertreter die Hälfte der Mitgliederzahl beträgt, die nach sondergesetzlichen Vorschriften oder der  
Satzung vorgesehen ist. 
 
Zusammensetzung:  15 Mitglieder, davon 

10 Ratsfrauen/-herren, die möglichst zugleich dem Ausschuss für Arbeitsmarkt-, 
Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten angehören, 
ggfs. Grundmandate und  
5 Personalvertreter des Hannover Congress Centrums sowie deren Ersatzmitglieder 

 
 
Ratsfrauen/-herren : 
 
1. Ratsherr Florian Spiegelhauer SPD-Fraktion  
2. Ratsfrau Christine Ranke-Heck SPD-Fraktion  
3. Ratsfrau Peggy Keller SPD-Fraktion  
4. Ratsherr Joachim Albrecht CDU-Fraktion  
5. Ratsherr Lars Pohl CDU-Fraktion  
6. Ratsherr Jens- Michael Emelmann CDU-Fraktion  
7. Ratsfrau Dr. Elisabeth Clausen-Muradian B90/Grüne  
8. Ratsherr Norbert Gast B90/Grüne  
9. Ratsherr Dr. Christoph Wichardt AfD-Fraktion  
10. Ratsherr Andre Zingler Die Linke und 

Piraten 
 

 Grundmandate    
 Ratsherr Patrick Döring FDP-Fraktion  
 Ratsherr Gerhard Wruck Hannoveraner  
 Ratsherr Julian Klippert Die FRAKTION  
 
 
Betriebsangehörige Vertreter: Herr Matthias König 
             Frau Andrea Lepper  
                         Herr Oliver Leister 
             Frau Anja Engelking 
 
 
Sonstiger Vertreter:                Herr Olaf Hartmann 
 
 
 
 
 
Ersatzmitglieder betriebsangehörige Vertreter:  Herr Jonas Ehresmann 
                 Herr Thorben Link    
      Frau Klaudia Mansesen  
 
 
 
Ersatzmitglied sonstiger Vertreter                        Herr Michael Patschowski       
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Betriebsausschuss für Stadtentwässerung      4.13 d 
 
Gesetzlich vorgeschriebener Ausschuss im Sinne des § 140 Abs. 3 NKomVG in der z.Zt. gültigen Fassung. 
         
Hinsichtlich des Zahlenverhältnisses der beiden Gruppen zueinander gilt § 110 Abs. 2 Satz 2 des 
Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes, wonach die Zahl der hinzutretenden Bediensteten-
vertreter die Hälfte der Mitgliederzahl beträgt, die nach sondergesetzlichen Vorschriften oder der Satzung 
vorgesehen ist. 
 
Zusammensetzung:  15 Mitglieder, davon 

10 Ratsfrauen/-herren, die möglichst zugleich dem Ausschuss für Umweltschutz und 
Grünflächen angehören, 
ggfs. Grundmandate und  
5 Personalvertreter sowie deren Ersatzmitglieder 
 

 
 
Ratsfrauen/-herren : 
 
1. Ratsherr Wilfried H. Engelke SPD-Fraktion  
2. Ratsfrau Angelika Pluskota SPD-Fraktion  
3. Ratsherr Henning Hofmann SPD-Fraktion  
4. Ratsherr Maximilian Oppelt CDU-Fraktion  
5. Ratsherr Hans-Georg Hellmann  CDU-Fraktion  
6. Ratsherr Felix Blaschzyk CDU-Fraktion  
7. Ratsherr Patrick Drenske B90/Grüne  
8. Ratsherr Mark Bindert B90/Grüne  
9. Ratsherr Roland Herrmann AfD-Fraktion  
10. Ratsherr Andre Zingler Die Linke und Piraten  
 Grundmandate    
 Ratsherr Wilfried H. Engelke FDP-Fraktion  
 Ratsherr Gerhard Wruck Hannoveraner  
 Ratsherr Oliver Förste Die FRAKTION  
 
 
Betriebsangehöriger Vertreter: N.N. 
 
 
 
 
 
Sonstiger Vertreter: N.N.  
 
 
 
 
 
Ersatzmitglieder betriebsangehöriger Vertreter: N.N. 
 
 
 
 
 
Ersatzmitglied sonstiges Mitglied: N.N. 
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Jugendhilfeausschuss          4.14 
 
Gesetzlich vorgeschriebener Ausschuss im Sinne des §§ 70, 71 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe - und 
des § 1 des Nieders. Gesetzes zur Ausführung des Achten Buchs des Sozialgesetzbuchs (AG SGB VIII)  in 
der z.Zt. gültigen Fassung. 
Weitere Rechtsgrundlage ist die Satzung für das Jugendamt der Landeshauptstadt Hannover. 
Stimmberechtigte Mitglieder, die nicht dem Rat angehören, müssen ihre Hauptwohnung in der  
Landeshauptstadt Hannover und das 18. Lebensjahr vollendet haben (§ 3 III AG SGB VIII). 
Nach § 4 Abs. 1 S.3 AG SGB VIII darf die Zahl der beratenden Mitglieder die der stimmberechtigten 
Mitglieder nicht überschreiten. 
 

Zusammensetzung: 15 stimmberechtigte, 
                    14 beratende Mitglieder und 
                      ggfs. Ratsmitglieder als beratende Mitglieder (Grundmandate)  

 
Der Hauptverwaltungsbeamte nimmt an den Sitzungen teil. Er kann sich vertreten lassen. 
 
Von den 15 stimmberechtigten Mitgliedern sind 9 Mitglieder von den Fraktionen (Ratsfrauen oder 
Ratsherren oder in der Jugendhilfe erfahrene oder tätige Männer und Frauen) benannt, 6 aufgrund der 
Vorschläge der Jugendverbände (3) und der Wohlfahrtsverbände (3) bestimmt. 
 
Als Mitglieder mit beratender Stimme gehören dem Jugendhilfeausschuss an: 
 
I. Gesetzlich vorgeschriebene beratende Mitglieder nach AG SGB VIII: 
 
        1) Leiterin/Leiter des Jugendamtes, 
        2) Stadtjugendpflegerin/-pfleger 
        3) je ein/e Vertreter/in der evangelischen und der katholischen Kirche, die von den zuständigen 

kirchlichen Behörden vorzuschlagen sind; eine vom Landesverband der jüdischen Gemeinden  
zu benennende Vertreterin der jüdischen Kultusgemeinde, 

        4) ein/e von der unteren Schulbehörde zu benennende Lehrkraft, 
        5) ein/e Vertreter/in der Elternvertreter oder ein/e Erzieher/in aus einer Kindertagesstätte 
        6) eine kommunale Frauenbeauftragte oder eine in der Mädchenarbeit erfahrene Frau, 
        7) ein/e Vertreter/in der Interessen ausländischer Kinder und Jugendlicher 
 
II. dazu weitere Mitglieder mit beratender Stimme, die dem Jugendhilfeausschuss laut Satzung des 

Jugendamtes angehören 
 

        a) ein in der Jungenarbeit erfahrener Mann, vorgeschlagen von der AG Geschlechterdifferenzierung, 
        b) ein/e Vormundschafts- oder Jugendrichter/in, die/der vom Landgerichtspräsidenten vorzuschlagen ist, 
        c) ein/e Sozialarbeiter/in, 
        d) ein/e Vertreter/in der Kinderladeninitiative, 
        e) ein/e Vertreter/in des Humanistischen Verbandes Niedersachsen, Ortsverband Hannover 
 
III. sowie je ein Mitglied der Ratsfraktion auf die bei der Sitzverteilung kein Sitz entfallen ist (Grundmandate). 
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Stimmberechtigte Mitglieder auf Vorschlag der Fraktionen: 
 
Mitglieder       Stellvertreter/innen 
 
1. Ratsherr Christopher Finck SPD-Fraktion Ratsfrau Afra Gamoori 
2. Ratsfrau Dr. Maxi Ines Carl SPD-Fraktion Ratsherr Bruno Gill 
3. Ratsfrau Kerstin Klebe-Politze SPD-Fraktion Ratsfrau Belgin Zaman 
4. Ratsherr Lars Pohl CDU-Fraktion  
5. Ratsherr Thomas Klapproth CDU-Fraktion  
6. Ratsherr Norbert Gast B90/Grüne Ratsherr Mark Bindert 
7. Ratsherr Sören Hauptstein AfD-Fraktion Ratsherr Dr. Christoph Wichardt 
8. Ratsherr Andre Zingler Die Linke und Piraten  
9. Ratsherr Patrick Döring FDP Ratsherr Andreas Bingemer 
 
 
Die von den Fraktionen bestimmten Stellvertreter können sich untereinander vertreten. 
 
Vorschläge der Jugendverbände (Stadtjugendring): 
 
Stimmberechtigte Mitglieder:     Stellvertreter/in: 
 
1. Wilfried Duckstein Joachim aus der Fünten 
2. Bettina Karch Sebastian Dymala 
3. Christiane Wermke Angelika Pietsch 
 
 
Auf Vorschlag der Freien Vereinigungen der Jugendwohlfahrt (AG der freien Wohlfahrtspflege in der Stadt 
Hannover e.V.): 
 
Stimmberechtige Mitglieder:     Stellvertreter/in: 
 
1. Teuber, Burkhard Rainer Müller-Brandes 
2. Riechel-Rabe, Thomas Steimann, Georg 
3. Wilke, Nicole Boes, Christian 
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Für die Berufung der Vertreter der Jugendverbände u nd der Freien Vereinigungen der Jugend-
wohlfahrt ist ein einstimmiger Beschluss des Rates wegen der Abweichung von Hare/Niemeyer 
erforderlich. 
 
Beratende Mitglieder  
 
I. nach AG KJHG  
 

1.    Frau Anke Broßat-Warschun - Leiterin des Fachbereichs Jugend und Familie 
 
2.     Herr Volker Rohde – Stadtjugendpfleger – 
 
3a.    Herr Andreas Bergen - Vertreter der ev. Kirche  
 
3b.    Frau Ulrike Bloch - Vertreterin der katholischen Kirche 
 
3c.   Frau Alina Panafidina - Vertreterin der Jüdischen Gemeinde  
 
4.    Frau Hille Wittenberg, Lehrkraft FöS-LE Maximilian-Kolbe-Schule 
 
5.    N.N. - Vertreter der Elternvertreter oder Erzieher/in aus einer Kindertagesstätte  
       (Vertreterversammlung der Eltern und Mitarbeiter Hann. Kindertagesstätten und Kinderläden)  
 
6.    Frau Barbara David - eine kommunale Frauenbeauftragte oder eine in der Mädchenarbeit erfahrene 

Frau (Vorschlag der AG Geschlechterdifferenzierung nach § 78 KJHG) 
 
7.   N.N.  Vertreter/in der Interessen ausländischer Kinder u. Jugendlicher  
 

 
II. nach Satzung des Jugendamtes: 
 

a)  Herr Olaf Jantz, ein in der Jugendarbeit erfahrener Mann, 

b)  Frau Kathrin Wessels, Richterin am Amtsgericht  

c)  , Sozialarbeiterin – von SPD-Fraktion vorgeschlagen 

d)  Frau Sandra Schnieder, Vertreterin der Kinderladen-Initiative Hannover e.V. 

e)  Herr Yannik Widera, Vertreter des Humanistischen Verbandes Niedersachsen  

 

III. Grundmandate: 
 
 Ratsherr Jens Böning Hannoveraner  
 Ratsherr Oliver Förste Die FRAKTION  
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Umlegungsausschuss           5.2  
 
Zusammensetzung: 7 Mitglieder einschließlich des Vorsitzenden und 7 

Stellvertreter, davon je 
3 Ratsfrauen/-herren, die dem Ausschuss für die Dauer der Wahlperiode 
angehören, aber im Amt bleiben, bis aus dem neu gewählten Rat ihre Nachfolger 
gewählt sind. Die Amtsdauer der übrigen Mitglieder beträgt fünf Jahre. 

 
1. Mitglied:  
 
        Herr Prof. Dr. Willi Oehlerking  Crednerhof 7 (30455)   wiedergewählt bis: 
        -Vorsitzender-         12.06.2021 
 
        Stellvertreter: 
 
        Herr Achim Hippe    Klausingweg 3 (30457)   wiedergewählt bis: 
        -stellv. Vorsitzender-        06.11.2021 
 
 
2.  Mitglied als Sachverständiger für den Bereich „Vermessungs- und Liegenschaftswesen“: 
 
        Herr Siegfried Adam   Ginsterweg 3 (30989)   wiedergewählt: 
           bis 25.04.2017 
        Stellvertreter: 
 
        Frau Karin Wolters    Constantinstraße 40 (30177)  gewählt: 
           bis 25.04.2017 
 
 
3.  Mitglied als Sachverständiger für den Bereich „Grundstückswertermittlung“: 
 
        Herr Aribert Malott    Pappelbrink 1A (30657)   wiedergewählt: 
           bis 25.01.2021 
 
        Stellvertreter: 
 
        Herr Holger Mußmann    Eichsfelder Straße 71 (30419)  wiedergewählt: 

bis 25.01.2021 
 
 
4.   Mitglied als Sachverständiger für den Bereich „Städtebau: 
 
        Herr Michael Koch    Lothringer Straße 63 (30559)  wiedergewählt 

bis 25.06.2021 
 
        Stellvertreter:  
 
        Herr Lutz Schleich    Borkumer Straße 22 (30419)  wiedergewählt 

bis 25.06.2021 
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3 Ratsmitglieder mit 3 Stellvertretungen für die Dauer der Wahlperiode des Rates (bis zur Wahl der 
Nachfolger) 
 
An die Funktion Ausschussvorsitz/stellv. Ausschussv orsitz gekoppelt. 
 
5.   Vors. Stadtentwicklungs- und Bauausschuss 
   Stellv. Vors. Stadtentwicklungs- und 

Bauausschuss 
6.   Vors. Ausschuss für Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- 

und Liegenschaftsangelegenheiten 
   Stellv. Vors. Ausschuss für Arbeitsmarkt-, 

Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten 
7.   Vors. Ausschuss für Haushalt, Finanzen und 

Rechnungsprüfung 
   Stellv. Vors. Ausschuss für Haushalt, Finanzen 

und Rechnungsprüfung 
 
 
Der Rat hatte in seiner Sitzung am 26.02.62 die Mitgliedschaft der 3 Ratsfrauen/-herren an die Funktion  
der/des Vorsitzende/n des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses, des Ausschusses für Arbeitsmarkt-, 
Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten sowie des Ausschusses für Haushalt, Finanzen und 
Rechnungsprüfung und deren Stellvertreter gebunden. 
 
 
Der Rat muss dieses von Hare/Niemeyer abweichende Verfahren einstimmig  beschließen. 
 
Bei 3 Sitzen nach Hare/Niemeyer ohne  abweichendes Votum: 
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Grundstücksverkehrsausschuss        5.3 
(§ 41 LwKG) 
 
Zusammensetzung: 2 vom Rat für die Dauer der Wahlperiode gewählte Personen, die aufgrund ihrer 

Kenntnisse und ihrer Lebenserfahrung geeignet sind, die Auswirkungen der dem 
Grundstückverkehrsausschuss vorzulegenden Rechtsgeschäfte auf die 
landwirtschaftliche Struktur zu beurteilen. 

 
3 von der Landwirtschaftskammer-Versammlung vorgeschlagene und vom Rat auf 
sechs Jahre gewählte Mitglieder. 

 
Vom Rat gewählte Personen: 
 
Hare/Niemeyer:  2 Sitze: 1x SPD-Fraktion, 1x CDU-Fraktion 
 
1.  SPD-Fraktion  
2. Ratsherr Michael Wiechert CDU-Fraktion  
 
 
Von der Landwirtschaftskammer vorgeschlagene und vom Rat gewählte Personen  
(Hinweis: von der Landwirtschaftskammer bis 2021 vorgeschlagen) 
 
3. Herr Werner Meier 

4. Herr Fred Arkenberg 

5. Herr Klaus Neumeister 
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Widerspruchsbeirat für Angelegenheiten des überörtl ichen Sozialhilfeträgers  5.4 
(ehem. Beirat bei der Fürsorgestelle)  
 
Zusammensetzung: Der Beirat besteht aus insgesamt 7 Personen, die sozial erfahren sind, d.h. praktische 

Erfahrungen – erworben durch (haupt-)berufliche Tätigkeit, durch ehrenamtliches 
Engagement oder auf sonstige Weise – bei den Problemen sozial schwacher Bürger 
haben. Hierzu sind ein bestimmter Beruf, eine bestimmte Berufsausbildung oder 
einschlägige Rechtskenntnisse nicht erforderlich. 

 
Amtszeit:  Dauer der Wahlperiode des Rates 
 
Hare/Niemeyer: 7 Sitze: 2x SPD-Fraktion, 2x CDU-Fraktion, je 1x B90/Grüne, AfD-Fraktion,  

Die Linke und Piraten 
 
1.  SPD-Fraktion  
2.  SPD-Fraktion  
3. Ratsherr Arne Borstelmann CDU-Fraktion  
4. Ratsherr Thomas Klapproth CDU-Fraktion  
5. Frau Hannelore Mücke-Bertram B90/Grüne  
6. Herrn Olaf Cramer  AfD-Fraktion  
7. Ratsherr Andre Zingler Die Linke und Piraten  
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Kommissionen, Beiräte und andere Gremien 
 
Eilenriedebeirat                                          5.10 

 
Zusammensetzung: 
 
Der Eilenriedebeirat besteht nach der Satzung über die Erhaltung der Eilenriede aus mindestens 10, 
höchstens 20 Mitgliedern, die zum Rat wählbar sein müssen.  
Die Berufung erfolgt auf Vorschlag der von den Fraktionen benannten Fachverbände und Vereinigungen. 
Ratsmitglieder und städt. Bedienstete können nach der Satzung nicht Mitglieder des Eilenriedebeirates 
werden. Der Vorsitzende und sein Vertreter werden in der ersten Sitzung des Beirates aus seiner Mitte 
gewählt. 9 Sitze werden auf Vorschlag der Fraktionen (nach Hare/Niemeyer) benannt, neben den 
Vorschlägen der Fachverbände und Vereinigungen, die von den Fraktionen übernommen werden. 
 
Wegen des Abweichens von Hare/Niemeyer ist ein eins timmiger Beschluss erforderlich 
 
 
Amtszeit:   Dauer der Wahlperiode des Rates 
 
Hare/Niemeyer:  9 Sitze: 3x SPD-Fraktion, 2x CDU-Fraktion, je 1x B90/Grüne, AfD-Fraktion, 

Die Linke und Piraten, FDP-Fraktion 
 
1.  SPD-Fraktion 
2.  SPD-Fraktion 
3.  SPD-Fraktion 
4. Frau Marie-Louise Holz CDU-Fraktion 
5. Herr Heino Gosewich CDU-Fraktion 
6. Herr Dietmar Drangmeister B90/Grüne 
7. Herr Hans-Heinrich Prieß AfD-Fraktion 
8. Herr Siggi Seidel Die Linke und Piraten 
9. N.N. FDP-Fraktion 
 
10. Dipl. Ing. Heinz Werner Persiel Naturschutzverband Niedersachsen e.V. 
11. Herr Helmut Düster Bürgerinitiative Umweltschutz e.V. 
12. Frau Wiebke Klinkenborg Hann. Wander- und Gebirgsverein e.V. 
13. Herr Gerd Garnatz Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
14. Dr. Dieter Schulz Naturhistorische Gesellschaft 
15. Frau Karola Herrmann  NABU Hann. Vogelschutzverein 
16. verzichtet Heimatbund Niedersachsen e.V. 
17. Herr Jürgen Schele Jägerschaft Hannover-Stadt 
18. Frau Meike Rohfing Die NaturFreunde 
19. Herr Georg Wilhelm BUND e.V. 
20. Prof. Dr. Martin Prominski Leibniz Universität Hannover 
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Beirat Volkshochschule                   5.12 
 
Zusammensetzung: Der Beirat besteht aus 7 Mitgliedern, und zwar  

3 Ratsfrauen/-herren und  
4 Mitgliedern, die mit der Arbeit der VHS vertraut sind und von denen  
eines von der Arbeitsgemeinschaft „Arbeit und Leben“ vorgeschlagen wird,  
d.h. 6 Sitze nach Hare/Niemeyer zu vergeben, ist beratend tätig, tagt nichtöffentlich. 

 
Amtszeit:  Dauer der Wahlperiode des Rates 
 
 1.   Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Niedersachsen e.V., Otto-Brenner-Str. 1 (30159) 
  (Herr Hartmut Tölle) 
 
nach Hare/Niemeyer: 6 Sitze: 2x SPD-Fraktion, 2x CDU-Fraktion, je 1x B90/Grüne, AfD-Fraktion  
 
2.  SPD-Fraktion  
3  SPD-Fraktion  
4 Ratsfrau Dr. Stefanie Matz CDU-Fraktion  
5. Herr Dr. Wolfhang Scheel CDU-Fraktion  
6. Ratsfrau Klingenburg-Pülm B90/Grüne  
7. Ratsherr Frank Jacobs AfD-Fraktion  
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Schützengremien, Beirat für das Schützenwesen                          5.13 
 
Zusammensetzung:  11 Mitglieder: Angehörige des Rates und der Verwaltung der Landeshauptstadt 

Hannover  sowie Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Wirtschaft, die sich um das 
Schützenwesen verdient gemacht haben.  

 
Amtszeit:   Dauer der Wahlperiode des Rates 
 
 

Oberbürgermeister als Vorsitzenden kraft Amtes.  
 
Hare/Niemeyer:  10 Sitze: 3x SPD-Fraktion, 3x CDU-Fraktion, 2x B90/Grüne, je 1x AfD-Fraktion,  

Die Linke und Piraten  
 
1. Oberbürgermeister – als Vorsitzender kraft Amtes – 
 
2. Ratsherr Thomas Hermann SPD-Fraktion  
3. Ratsherr Wilfried H. Engelke SPD-Fraktion  
4. Ratsfrau Peggy Keller SPD-Fraktion  
5. Ratsherr Hans-Georg Hellmann CDU-Fraktion  
6. Ratsherr Jens-Michael Emmelmann CDU-Fraktion  
7. Ratsherr Thomas Klapproth CDU-Fraktion  
8. Ratsherr Mark Bindert B90/Grüne  
9. Herr Michael Dette B90/Grüne  
10. Ratsherr Roland Herrmann AfD-Fraktion  
11. Ratsherr Andre Zingler Die Linke und Piraten  
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Verwaltungsrat der Schützenstiftung der Landeshaupt stadt Hannover  
Verwaltungsrat (genannt Schützenkollegium)                  5.13 
 
 
Zusammensetzung: Der Verwaltungsrat besteht aus 8 Mitgliedern, die die Bezeichnung „Deputierte“ 

führen, von denen 
 
4 vom Verband Hann. Schützenvereine e.V. und 
 
4 von der Landeshauptstadt Hannover gestellt werden.  
 
Der Vorsitzende ist vom Verwaltungsrat aus dem Kreis der 4 Deputieren der 
Landeshauptstadt Hannover zu wählen,  
Stellvertretender Vorsitzender = Präsident d. Verb. Hann. Schützenvereine 

 
 
Nach der bisherigen Übung wurden vom Rat 3 Ratsfrau en und Ratsherren und der für das 
Schützenwesen zuständige Dezernent berufen. 
 
 
Sofern der für das Schützenwesen zuständige Dezerne nt wieder benannt werden soll, müsste  
eine Fraktion den Vorschlag unterbreiten. 
 
 
Amtszeit für Ratsmitglieder: Dauer der Wahlperiode des Rates 
 
Hare/Niemeyer:   4 Sitze: je 1x SPD-Fraktion, CDU-Fraktion, B90/Grüne, AfD-Fraktion  
 
1.  SPD-Fraktion  
2. Ratsherr Hans-Georg Hellmann CDU-Fraktion  
3. Ratsherr Mark Bindert B90/Grüne  
4. Ratsherr Roland Herrmann AfD-Fraktion  
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Schützenstiftung der Landeshauptstadt Hannover Schü tzenrat            5.13 
 
Mitglieder: - Oberbürgermeister der LHH als Vorsitzender und 

- die  1. Vorsitzender aller Vereine, die dem Verband der Hann. Schützenvereine angehören 
 
Mitgliedschaft ist an Amt des 1. Vorsitzenden gebunden. 
 
 

Oberbürgermeister (kraft Amtes) 
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Filmbeirat                                 5.19 
 
Zusammensetzung:  Der Beirat besteht aus  

3 Ratsfrauen/-herren und  
6 fachlich qualifizierten Personen auf Vorschlag der Verwaltung.  
Die Ratsfrauen und Ratsherren können sich durch andere Ratsfrauen und 
Ratsherren vertreten lassen. 

 
Amtszeit:  Dauer der Wahlperiode des Rates 
 
Ratsfrauen/-herren nach Hare/Niemeyer: 1x SPD-Fraktion, 1x CDU-Fraktion, 1x B90/Grüne 
 
1.  SPD-Fraktion  
2. Ratsfrau Dr. Stefanie Matz CDU-Fraktion  
3. Ratsherr Dr. Daniel Gardemin B90/Grüne  
 
 
Fachlich qualifizierte Personen:  
 
4. Herr Hans Werner Dannowski (Stadtsuperintendent i.R.) 
 
5. Herr Stephan Lohr  (Redakteur NDR) 
 
6. Herr Henning Kunze  (Förderreferent für Film, NordMedia GmbH) 
 
7. Herr Dr. Siegfried Tesche  (Filmjournalist und Buchautor) 
 
8. Herr Andreas Holte  (Geschäftsführer des Medienpädagogischen Zentrums Nds. e.V.) 
 
9. Frau Anja Römisch  (Geschäftsführerin der Stiftung Kulturregion Hannover,  

 Geschäftsführerin Stiftungsmanagement der  
 Sparkasse Hannover GmbH) 
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Kommission Sanierung Vahrenheide-Ost      5.20.4 
 
 
Sanierung abgeschlossen; 
Sanierungssatzung 19.12.2013 durch Ratsbeschluss aufgehoben 
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Kommission Sanierung Mittelfeld        5.20.5 
 
 
Sanierung abgeschlossen; 
Sanierungssatzung 19.11.2009 durch Ratsbeschluss aufgehoben 
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5.20.6 
Kommission Sanierung Limmer 
 

 
Zusammensetzung:  Die Kommission besteht aus  

9 Rats- oder Bezirksfrauen/-herren,  
ggfs. Grundmandaten sowie  
9 Bürgervertreter/innen. 
Als Bürgervertreter/innen dürfen nur Personen benannt werden, die 
nach dem Baugesetzbuch Betroffene aus dem Sanierungs- 
gebiet oder Einwohner des Stadtteils Limmer sind oder 
deren Arbeitsplatz im Bereich des Sanierungsgebietes liegt. 

 
Hare/Niemeyer: 3x SPD-Fraktion, 2x CDU-Fraktion, je 1x B90/Grüne, AfD-Fraktion, Die Linke und 

Piraten, FDP-Fraktion  
 
Rats- oder Bezirksratsfrauen/-herren: 
 
1.  SPD-Fraktion  
2.  SPD-Fraktion  
3.  SPD-Fraktion  
4.  CDU-Fraktion  
5.  CDU-Fraktion  
6. Bezirksratsherr Rainer-Jörg Grube B90/Grüne  
7. Ratsherr Reinhard Hirche AfD-Fraktion  
8. Ratsherr Dirk Machentanz Die Linke und Piraten  
9.  FDP-Fraktion  
 Grundmandate    
    
 N.N. Hannoveraner  
 Ratsherr Julian Klippert Die FRAKTION  
 
 
Bürgermitglieder: 
 
1.  SPD-Fraktion  
2.  SPD-Fraktion  
3.  SPD-Fraktion  
4.  CDU-Fraktion  
5.  CDU-Fraktion  
6. Herr Martin Zierke B90/Grüne  
7.  AfD-Fraktion  
8.  Die Linke und Piraten  
9.  FDP-Fraktion  
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Kommission Sanierung Soziale Stadt Hainholz      5.20.7 
 
 
Zusammensetzung:  Die Kommission besteht aus  

9 Rats- oder Bezirksfrauen/-herren,  
ggfs. Grundmandaten sowie  
9 Bürgervertreter/innen. 
Als Bürgervertreter/innen dürfen nur Personen benannt werden, die 
nach dem Baugesetzbuch Betroffene aus dem Sanierungs- 
gebiet oder Einwohner des Stadtteils Hainholz sind oder 
deren Arbeitsplatz im Bereich des Sanierungsgebietes liegt. 

 
Hare/Niemeyer: 3x SPD-Fraktion, 2x CDU-Fraktion, je 1x B90/Grüne, AfD-Fraktion, Die Linke und 

Piraten., FDP-Fraktion  
 
 
Rats- oder Bezirksratsfrauen/-herren: 
 
1.  SPD-Fraktion  
2.  SPD-Fraktion  
3.  SPD-Fraktion  
4.  CDU-Fraktion  
5.  CDU-Fraktion  
6. Bezirksratsherr Stefan Winter B90/Grüne  
7. Ratsherr Frank Jacobs AfD-Fraktion  
8. Bezirksratsherr Thomas Grote Die Linke und Piraten  
9.  FDP-Fraktion  
 Grundmandate    
    
 N.N. Hannoveraner  
 Ratsherr Oliver Förste Die FRAKTION  
 
 
Bürgermitglieder: 
 
1.  SPD-Fraktion  
2.  SPD-Fraktion  
3.  SPD-Fraktion  
4.  CDU-Fraktion  
5.  CDU-Fraktion  
6. Frau Monika Hunold B90/Grüne  
7.  AfD-Fraktion  
8.  Die Linke und Piraten  
9.  FDP-Fraktion  
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Kommission Sanierung Soziale Stadt Sahlkamp-Mitte      5.20.8 
 
Zusammensetzung: Zusammensetzung:  Die Kommission besteht aus  

9 Rats- oder Bezirksfrauen/-herren,  
ggfs. Grundmandaten sowie  
9 Bürgervertreter/innen. 
Als Bürgervertreter/innen dürfen nur Personen benannt werden, die 
nach dem Baugesetzbuch Betroffene aus dem Sanierungs- 
gebiet oder Einwohner des Stadtteils Sahlkamp sind oder 
deren Arbeitsplatz im Bereich des Sanierungsgebietes liegt. 

 
Hare/Niemeyer: 3x SPD-Fraktion, 2x CDU-Fraktion, je 1x B90/Grüne, AfD-Fraktion, Die Linke und 

Piraten, FDP-Fraktion  
 
Rats- oder Bezirksratsfrauen/-herren: 
 
1.  SPD-Fraktion  
2.  SPD-Fraktion  
3.  SPD-Fraktion  
4.  CDU-Fraktion  
5.  CDU-Fraktion  
6. Bezirksratsfrau Imke Knoll B90/Grüne  
7. Ratsherr Frank Jacobs AfD-Fraktion  
8. Bezirksratsherr Heval Yilmaz Die Linke und Piraten  
9.  FDP-Fraktion  
 Grundmandate    
    
 Ratsherr Gerhard Wruck Hannoveraner  
 Ratsherr Oliver Förste Die FRAKTION  
 
 
Bürgermitglieder: 
 
1.  SPD-Fraktion  
2.  SPD-Fraktion  
3.  SPD-Fraktion  
4.  CDU-Fraktion  
5.  CDU-Fraktion  
6. Herr Torsten Kremtz B90/Grüne  
7.  AfD-Fraktion  
8. Herr Alexander Kasper Die Linke und Piraten  
9.  FDP-Fraktion  
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Kommission Sanierung Stöcken        5.20.9 
 
Zusammensetzung:  Die Kommission besteht aus  

9 Rats- oder Bezirksfrauen/-herren,  
ggfs. Grundmandaten sowie  
9 Bürgervertreter/innen. 
Als Bürgervertreter/innen dürfen nur Personen benannt werden, die 
nach dem Baugesetzbuch Betroffene aus dem Sanierungs- 
gebiet oder Einwohner des Stadtteils Stöcken sind oder 
deren Arbeitsplatz im Bereich des Sanierungsgebietes liegt. 

 
Hare/Niemeyer: 3x SPD-Fraktion, 2x CDU-Fraktion, je 1x B90/Grüne, AfD-Fraktion, Die Linke und 

Piraten, FDP-Fraktion  
 
Rats- oder Bezirksratsfrauen/-herren: 
 
1.  SPD-Fraktion  
2.  SPD-Fraktion  
3.  SPD-Fraktion  
4.  CDU-Fraktion  
5.  CDU-Fraktion  
6. Bezirksratsfrau Hannelore Mücke-Bertram B90/Grüne  
7. Ratsherr Roland Herrmann AfD-Fraktion  
8.  Die Linke und Piraten  
9.  FDP-Fraktion  
 Grundmandate    
    
 N.N. Hannoveraner  
 Ratsherr Julian Klippert Die FRAKTION  
 
 
Bürgermitglieder: 
 
1.  SPD-Fraktion  
2.  SPD-Fraktion  
3.  SPD-Fraktion  
4.  CDU-Fraktion  
5.  CDU-Fraktion  
6. Herr Alfred Zschau B90/Grüne  
7.  AfD-Fraktion  
8.  Die Linke und Piraten  
9.  FDP-Fraktion  
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Kommission Sanierung Soziale Stadt Mühlenberg     5.20.10 
 
Zusammensetzung:  Die Kommission besteht aus  

9 Rats- oder Bezirksfrauen/-herren,  
ggfs. Grundmandaten sowie  
9 Bürgervertreter/innen. 
Als Bürgervertreter/innen dürfen nur Personen benannt werden, die 
nach dem Baugesetzbuch Betroffene aus dem Sanierungs- 
gebiet oder Einwohner des Stadtteils Mühlenbergs sind oder 
deren Arbeitsplatz im Bereich des Sanierungsgebietes liegt. 

 
Hare/Niemeyer: 3x SPD-Fraktion, 2x CDU-Fraktion, je 1x B90/Grüne, AfD-Fraktion, Die Linke und 

Piraten, FDP-Fraktion  
 
Rats- oder Bezirksratsfrauen/-herren: 
 
1.  SPD-Fraktion  
2.  SPD-Fraktion  
3.  SPD-Fraktion  
4.  CDU-Fraktion  
5.  CDU-Fraktion  
6. Bezirksratsherr Michael Dette B90/Grüne  
7. Ratsherr Tobias Braune AfD-Fraktion  
8. Ratsfrau Brigitte Sigrid Helga Falke Die Linke und Piraten  
9.  FDP-Fraktion  
 Grundmandate    
    
 N.N. Hannoveraner  
 Ratsherr Julian Klippert Die FRAKTION  
 
 
Bürgermitglieder: 
 
1.  SPD-Fraktion  
2.  SPD-Fraktion  
3.  SPD-Fraktion  
4.  CDU-Fraktion  
5.  CDU-Fraktion  
6. Herr Kai Hänsel B90/Grüne Leuschnerstr. 8, 30457 Hannover 
7.  AfD-Fraktion  
8.  Die Linke und Piraten  
9.  FDP-Fraktion  
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Nichtstädtische Gremien 
 
Bei der Benennung der Mitglieder des Aufsichtsrates  ist zu beachten, dass auf jeden Fall 
Name, ausgeübter Beruf und Wohnort der Mitglieder m itgeteilt werden. 
 
 
Verwaltungsrat der Sparkasse Hannover        6.1 
(Zuständigkeit/Wahl liegt jetzt bei der Region Hannover)  
 
Zusammensetzung: Der Verwaltungsrat besteht aus: 
 a) Der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden gem. § 12 Abs. 1, Satz 1 NSpG 
 b) dem Hauptverwaltungsbeamten der Landeshauptstadt Hannover oder 

    der Region Hannover, der nicht den Vorsitz im Verwaltungsrat führt 
 c) 10 „weiteren“ Mitgliedern, die wirtschaftliche Erfahrung und Sachkunde 

besitzen.  
Für die Hälfte der „weiteren“ Mitglieder kann der Rat der Landeshauptstadt 
Hannover einen Wahlvorschlag machen (§ 81 Abs. 5 Regionsgesetz). Die fünf 
städtischen Mitglieder müssen zum Rat der Landeshauptstadt Hannover wählbar 
sein. 

 d)  6 Mitglieder als Vertreter der Bediensteten. 
 
Mandate der LHH: 5 Mitglieder 
 
Hare/Niemeyer: 2x SPD-Fraktion, 1x CDU-Fraktion, 1x B90/Grüne, 1x AfD-Fraktion 
 
1.  SPD-Fraktion  
2.  SPD-Fraktion  
3. Herr Dirk Toepffer CDU-Fraktion  
4. N.N. B90/Grüne  
5. Ratsherr Dr. Christoph Wichardt AfD-Fraktion  
 
 
Wahl: Durch die Regionsversammlung auf Vorschlag der Landeshauptstadt Hannover. 
 
Amtszeit: Dauer der Wahlperiode der Regionsversammlung. 
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Aufsichtsrat der union-boden GmbH           6.2 
 
Zusammensetzung: Der Aufsichtsrat besteht aus 9 Mitgliedern. 
 
Mandate der LHH: alle 9 Mandate  

Die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister muss zu den entsandten 
Mitgliedern zählen. Auf Vorschlag des OB kann an seiner Stelle ein anderer 
Beschäftigter der LHH benannt werden (§138 Abs. 2 Satz 2 NKomVG) 

 

 1 Sitz Oberbürgermeister (gemäß § 138 Abs. 2 NKomVG) 
 (derzeit) Stadtbaurat Uwe Bodemann – anstelle des Oberbürgermeisters auf dessen 

Vorschlag 
 
Hare/Niemeyer: 8 Sitze: 3x SPD-Fraktion, 2x CDU-Fraktion, 1x 90/Grüne,1x AfD-Fraktion,  

1x Die Linke und Piraten  
 
2. Ratsherr Lars Kelich SPD-Fraktion  
3. Ratsfrau Dr. Maxi Ines Carl SPD-Fraktion  
4. Ratsfrau Angelika Pluskota SPD-Fraktion  
5. Ratsherr Dieter Küßner CDU-Fraktion  
6. Ratsfrau Dr. Stefanie Matz CDU-Fraktion  
7. Ratsherr Dr. Daniel Gardemin B90/Grüne  
8. Ratsherr Frank Jacobs AfD-Fraktion  
9. Ratsherr Adam Wolf Die Linke und Piraten  
 
 
Entsendung: Über die Entsendung und Abberufung der Mitglieder entscheidet der Rat der 

Landeshauptstadt Hannover nach den Vorschriften des NKomVG.  
 
Amtszeit: Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Dauer der Wahlperiode des Rates der 

Landeshauptstadt Hannover entsandt, sie können jedoch jederzeit abberufen und 
durch andere ersetzt werden. 
 

 Sofern ein Aufsichtsratsmitglied aufgrund seiner Zugehörigkeit zum Rat oder zur 
Verwaltung der Landeshauptstadt gewählt wurde, endet das Aufsichtsratsmandat 
mit dem Ende der nächsten auf das Ausscheiden aus den bezeichneten Organen 
folgenden Gesellschafterversammlung. Dasselbe gilt auch beim Ablauf der jewei-
ligen Wahlperiode des Rates der Landeshauptstadt Hannover, dem das Aufsichts-
ratsmitglied angehört. 
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Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover mbH (GBH) 6.3 
 
Zusammensetzung:  Der Aufsichtsrat besteht aus 15 Mitgliedern,  

12 Mitglieder stellt die Landeshauptstadt Hannover,  
 1 Mitglied stellt die Sparkasse Hannover, 
 1 Mitglied stellt der Gesamtmieterbeirat der Gesellschaft, 
 1 Mitglied stellt der Betriebsrat der Gesellschaft. 
 
Mandate der LHH: 12 Mandate. Der Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin muss zu den 

entsandten Mitgliedern zählen. Auf Vorschlag des OB kann an seiner Stelle ein 
anderer Beschäftigter der LHH benannt werden (§138 Abs. 2 Satz 2 NKomVG). 
Mindestens die Hälfte der von der Landeshauptstadt Hannover zu benennenden 
Aufsichtsratsmitglieder müssen Ratsmitglieder sein. 

 
Hare/Niemeyer: 1 Mandat Oberbürgermeister (§ 138 Abs. 2 NKomVG) 

 
11 Mandate: 3x SPD-Fraktion, 3x CDU-Fraktion, 2x B90/Grüne, je 1x AfD-
Fraktion, Die Linke und Piraten, FDP-Fraktion 

 
1. Stadtbaurat Uwe Bodemann – anstelle des Oberbürgermeisters auf dessen Vorschlag 
 
2. Ratsherr Thomas Hermann SPD-Fraktion  
3. Ratsherr Robert Nicholls SPD-Fraktion  
4. Ratsfrau Kerstin Klebe-Politze  SPD-Fraktion  
5. Ratsherr Felix Blaschzyk CDU-Fraktion  
6. Ratsherr Hans-Georg Hellmann CDU-Fraktion  
7. Ratsfrau Kerstin Seitz CDU-Fraktion  
8. Ratsfrau Dr. Elisabeth Clausen-Muradian B90/Grüne  
9. Ratsfrau Katrin Langensiepen B90/Grüne  
10. Ratsherr Reinhard Hirche AfD-Fraktion  
11. Ratsherr Dirk Machentanz Die Linke und Piraten  
12. Ratsherr Wilfried H. Engelke FDP-Fraktion  
 
13.   
 
14.   
 
15.    
 
 
Entsendung/Wahl: Über die Entsendung und die Abberufung der zwölf auf die Landeshauptstadt 

Hannover entfallenden Aufsichtsratsmitglieder entscheidet der Rat des 
Landeshauptstadt Hannover nach den Vorschriften der NGO/NKomVG.  

 
 Die Stimmführerin/der Stimmführer in der Gesellschafterversammlung wird 

angewiesen, die jeweils von der Sparkasse Hannover, dem Gesamtmieterbeirat 
und dem Betriebsrat gestellten Mitglieder in der Gesellschafterversammlung zu 
wählen. 

 
Amtszeit:  Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder ist gekoppelt an die Dauer der Wahlzeit 

des Rates der Landeshauptstadt Hannover. Die Mitglieder bleiben solange im 
Amt, bis Nachfolger bestellt sind. 
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Aufsichtsrat der Stadtwerke Hannover AG           6.4.1.1 
 
Zusammensetzung: Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern, und zwar unter Beachtung der 

Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes aus 
10 Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner,  
10 Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer,  

 
Mandate der LHH: von den 10 Mitgliedern der Anteilseigner entfallen  

2 Mitglieder auf Anspruch der Tüga/Ruhrgas und  
8 Mitglieder auf Vorschlag der Landeshauptstadt Hannover  

 Nach einer Vereinbarung zwischen Region Hannover und der Landeshauptstadt 
Hannover besteht Einvernehmen, dass die Landeshauptstadt Hannover die Sitze 
für den Aufsichtsrat der Stadtwerke Hannover AG benennt und die Region 
Hannover die Aufsichtsratssitze für die üstra AG vorschlägt. Die Vorschläge 
werden vom jeweils anderen mitgetragen. 

 
1 Sitz Oberbürgermeister (gemäß § 138 Abs. 2 NKomVG) 

Hare/Niemeyer: 7 Sitze: 2x SPD-Fraktion, 2x CDU-Fraktion, 1x B90/Grüne, 1x AfD-Fraktion,  
  1x Die Linke und Piraten 

 
 
1. Stadtkämmerer Prof. Dr. Marc Hansmann – anstelle des Oberbürgermeisters auf dessen Vorschlag 
 
 Mitglieder    
2. Ratsherr Philipp Kreisz SPD-Fraktion  
3. Ratsfrau Christine Kastning SPD-Fraktion  
4. Ratsherr Jens-Michael Emmelmann CDU-Fraktion  
5. Ratsherr Maximilian Oppelt CDU-Fraktion  
6. Ratsherr Patrick Drenske B90/Grüne  
7. Ratsherr Tobias Braune AfD-Fraktion  
8. Ratsherr Veli Yildirim Die Linke und 

Piraten 
 

 
 
Wahl: Die Wahl der 10 Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner erfolgt durch die 

Hauptversammlung der SWH AG. Die Benennung der Aufsichtsratsmitglieder durch den 
neu gewählten Rat ist entsprechend den gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen 
umzusetzen. 

 
Amtszeit:  Die Amtszeit endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das 

vierte  Geschäftsjahr beschließt, das nach ihrer Wahl beginnt, (§ 8 der Satzung). 
 
Gleichberechtigte  
Teilhabe: Der Aufsichtsrat der SWH AG unterliegt den Regelungen der selbstbestimmten 

Zielquote. Die Anteilseignerbank des Aufsichtsrates hat am 04.11.2015 eine langfristige 
Zielquote von 40 % Frauenanteil für die Anteilseignerbank beschlossen. Die derzeitige 
Quote liegt bei 20 %. 

 
Sonstiges:  Sofern ein Aufsichtsratsmitglied aufgrund seiner Zugehörigkeit zum Rat oder Verwaltung 

der Landeshauptstadt Hannover (u.a.) gewählt wurde, endet das Aufsichtsratsmandat 
mit Ende der nächsten auf das Ausscheiden aus den bezeichneten Organen folgenden 
Hauptversammlung. 
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Beirat der Stadtwerke Hannover AG                                    6.4.1.2 
 
 
Zusammensetzung: Jede Stadt bzw. Gemeinde, in der Region Hannover, in deren Gebiet die SWH AG 

versorgt, kann 1-3 Beiratsmitglieder benennen; die Landeshauptstadt Hannover 
und die Region Hannover können jeweils 2 Mitglieder benennen. 

 
Mandate der LHH: 2 Beiratsmitglieder 
 
Hare/Niemeyer: 1x SPD-Fraktion, 1x CDU-Fraktion 
 
1. Ratsherr Thomas Hermann SPD-Fraktion  
2. Ratsherr Jens-Michael Emmelmann CDU-Fraktion  
 
 
Benennung: Die Beiratsmitglieder werden von der jeweiligen Gebietskörperschaft aus ihrer 

Vertretung oder ihrer Verwaltung benannt. 
 
Amtszeit: Die Beiratsmitglieder werden auf unbestimmte Zeit benannt. Sie können vom Rat 

abberufen und durch andere Vertreter ersetzt werden. 
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Aufsichtsrat der Versorgungs- und Verkehrsgesellsch aft Hannover mbH (VVG)    6.5 
 
Zusammensetzung: Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern, und zwar unter Beachtung der 

Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes aus  
10 Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner und 
10 Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer. 

 
Mandate der LHH: von den 10 Mitgliedern der Anteilseignern entfallen 

1 Mitglied auf Anspruch durch Thüga,  
2 Mitglieder auf Vorschlag der Region und  
7 Mitglieder auf Vorschlag der der Landeshauptstadt Hannover 

 
Hare/Niemeyer:  1 Sitz Oberbürgermeister (gemäß § 138 Abs. 2 NKomVG) 

6 Sitze: 2x SPD-Fraktion, 2x CDU-Fraktion, 1x B90/Grüne, 1x AfD-Fraktion 
 
1. (derzeit) Städt. Leitender Direktor Frank Heidenbluth 
 
2. Ratsfrau Belgin Zaman SPD-Fraktion  
3. Ratsherr Bruno Gill SPD-Fraktion  
4. Ratsfrau Georgia Jeschke CDU-Fraktion  
5. Ratsherr Lars Pohl CDU-Fraktion  
6. Ratsfrau Renee Steinhoff B90/Grüne  
7. Ratsherr Reinhard Hirche AfD-Fraktion  
 
 
Wahl: Die Wahl der 10 Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner erfolgt durch die 

Gesellschafterversammlung der VVG GmbH.  (Hinweis: analog wie SWH) 
 
 Die Stimmführerin/der Stimmführer in der Gesellschafterversammlung der 

VVG wird angewiesen, neben den oben benannten Mitgliedern auch den 
Vorschlag der Thüga AG sowie zwei Vorschläge der Region Hannover, 
nachdem diese durch die Regionsversammlung benannt worden sind, zu 
wählen.  

 
 Die Benennung der Aufsichtsratsmitglieder durch den neu gewählten Rat ist 

entsprechend den gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen umzusetzen. 
 
Amtszeit:  Die Amtszeit endet mit Ablauf der Gesellschafterversammlung, die über 

Entlastung für das vierte Geschäftsjahr beschließt, das nach ihrer Wahl 
beginnt (§ 9 III Gesellschaftsvertrag)  

 
Sonstiges:  Sofern ein Aufsichtsratsmitglied aufgrund seiner Zugehörigkeit zum Rat 

oder Verwaltung der Landeshauptstadt Hannover (u.a.) gewählt wurde, 
endet das Aufsichtsratsmandat mit Ende der nächsten auf das Ausscheiden 
aus den bezeichneten Organen folgenden Gesellschafterversammlung. 

 
Gleichberechtigte Teilhabe: Der Aufsichtsrat der VVG mbH unterliegt den Regelungen der 

selbstbestimmten Zielquote. Die Anteilseignerbank des Aufsichtsrates hat 
am 12.11.2015 eine langfristige Zielquote von 40% Frauenanteil für die 
Anteilseignerbank beschlossen. Die derzeitige Quote liegt bei 30% 
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Aufsichtsrat der üstra Hannoversche Verkehrsbetrieb e AG     6.6 
 
Zusammensetzung: Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern, und zwar unter Beachtung des 

Mitbestimmungsgesetzes aus 
10 Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner und 
10 Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer 

 
Mandate der LHH: Das Gesetz über die Region Hannover regelt in § 8 Abs. 1, dass die Region 

Hannover Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs im Sinne 
des § 4 Abs. 1 des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes ist. 

 Nach einer Vereinbarung zwischen Region Hannover und der 
Landeshauptstadt Hannover besteht Einvernehmen, dass die 
Landeshauptstadt Hannover die Sitze für den Aufsichtsrat der Stadtwerke 
Hannover AG benennt und die Region Hannover die Aufsichtsratssitze für 
die üstra AG vorschlägt. Die Vorschläge werden vom jeweils anderen 
mitgetragen.  

  
Vorschlag LHH: Nach der geübten Praxis übernimmt die Regionsversammlung einen 

Mandatsvorschlag des Rates der Landeshauptstadt Hannover. 
 
Hare/Niemeyer: 1x SPD-Fraktion 
 
1.  SPD-Fraktion  

 
 
Wahl: Der Rat der Landeshauptstadt Hannover akzeptiert die seitens der Region 

Hannover vorgeschlagenen Mitglieder für den Aufsichtsrat der üstra 
Hannoversche Verkehrsbetriebe AG. Die Besetzungsvorschläge der Region 
Hannover für die Aufsichtsratsmandate der Anteilseignerseite der üstra 
Hannoversche Verkehrsbetriebe AG werden zur Kenntnis genommen. 

 Die Wahl der 10 Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner erfolgt durch die 
Hauptversammlung der üstra AG. Die Hauptversammlung der üstra AG 
kann für jedes Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner je 1 Ersatzmitglied 
wählen.  
Die Benennung der Aufsichtsratsmitglieder durch die Regionsversammlung 
ist entsprechend den gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen umzusetzen. 

 
Amtszeit: Die Amtszeit endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über Entlastung 

für das vierte  Geschäftsjahr beschließt, das nach ihrer Wahl beginnt, (§ 8 
der Satzung). 

 
Gleichberechtigte Teilhabe: Der Aufsichtsrat der üstra AG unterliegt den Regelungen der gesetzlichen 

Quote von 30%, die mit der Neubesetzung des Aufsichtsrates zu erfüllen ist. 
Die derzeitige Quote liegt bei 25%. 
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Aufsichtsrat der Deutschen Messe AG (DMAG)         6.8 
 
Zusammensetzung: Dem Aufsichtsrat (21 Mitglieder) gehören u.a. 3 Mitglieder der 

Landeshauptstadt Hannover (bisherige Übung: 2 Mitglieder des Rates und 1 
Mitglied der Verwaltung) an. Die Wiederwahl von Aufsichtsratsmitgliedern ist 
statthaft. 

 
Mandate der LHH: 3 Mandate 
 
 1 Mandat Oberbürgermeister (gemäß § 138 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 NKomVG) 
Hare/Niemeyer: 2 Mitglieder: 1x SPD-Fraktion, 1x CDU-Fraktion 
 
1. Oberbürgermeister Stefan Schostok 
 
2. Ratsfrau Christine Kastning SPD-Fraktion  
3. Ratsherr Jens Seidel CDU-Fraktion  
 
 
Wahl: Durch die Hauptversammlung der DMAG. 
 
Amtszeit: gemäß § 102 Absatz 1 AktG.  
 
Gleichberechtigte Teilhabe: Der Aufsichtsrat der DMAG unterliegt den Regelungen der 

selbstbestimmten Zielquote. Der Aufsichtsrat hat am 06.07.2015 eine 
Zielquote von 25% Frauenanteil beschlossen. Die derzeitige Quote liegt bei 
24%. 

 
 
 

 
Beirat der Deutschen Messe AG           6.8.1 
 
 
Zusammensetzung: Nach Abstimmung mit dem Land Niedersachsen sind von diesem und der 

Landeshauptstadt Hannover jeweils vier Sitze zu besetzen. Nach Beschluss 
über den Zusatzantrag, Drucks. Nr. 1085/2009, soll jede Fraktion des Rates 
der Stadt Hannover einen Sitz im Beirat erhalten, die mit Stimmrecht im 
Verwaltungsausschuss der Landeshauptstadt Hannover vertreten ist.  

 
Benennung: Da abweichend von Hare/Niemeyer ist ein einstimmiger Beschluss 

notwendig 
 
1. Ratsfrau Christine Ranke-Heck SPD-Fraktion  
2. Ratsherr Jens Seidel CDU-Fraktion  
3. Ratsfrau Regine Kramarek B90/Grüne  
4. Ggfs. Ratsfrau Brigitte Sigrid Helga Falke 

oder Ratsherr Dr. Christoph Wichardt 
AfD oder  
Die Linke und 
Piraten 

 

 
 
Wahl: Durch Ratsbeschluss. Bislang Vergabe des 4. Sitzes nach Losentscheid 

zwischen 4. und 5. stimmberechtigter Fraktion im VA  (Entscheidung 
der GOK am 2.9.2010). 

 
 
Amtszeit: Nicht festgelegt. Entsendung und Abberufung durch den Rat. 
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Aufsichtsrat der Flughafen Hannover-Langenhagen Gmb H      6.9 
 
 
Zusammensetzung:  Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern. Die Landeshauptstadt 

Hannover und die Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH schlagen je 
3 Mitglieder, die Fraport AG schlägt zwei Mitglieder vor. Weitere 4 
Aufsichtsratsmitglieder werden als Vertreter der Arbeitnehmer nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen gewählt und abberufen. 

 
Mandate der LHH: 3 Mandate 
 

1 Mandat Oberbürgermeister (gemäß § 138 Abs. 2 NKomVG) 
Hare/Niemeyer: 1x SPD-Fraktion, 1x CDU-Fraktion 
 
1. Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette – anstelle des Oberbürgermeisters auf dessen Vorschlag 
 
2. Ratsherr Angelo Alter SPD-Fraktion  
3. Ratsherr Klaus Dieter Scholz CDU-Fraktion  
 
 
Wahl: Die vorgeschlagenen Mitglieder werden durch die 

Gesellschafterversammlung gewählt und abberufen. 
 
 Die Benennung der Aufsichtsratsmitglieder durch den neu gewählten Rat ist 

entsprechend den gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen umzusetzen. 
 
Amtszeit:  Die Amtszeit des Aufsichtsrates läuft ab mit Beendigung der 

Gesellschafterversammlung, die über Entlastung für das zweite 
Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in 
dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. 

 
 Die Gesellschafterversammlung kann durch Beschluss zur 

Vereinheitlichung der Amtszeiten aller Aufsichtsratsmitglieder für bestimmte 
Aufsichtsratsmitglieder im Einzelfall kürzere oder längere Amtszeiten 
bestimmen. 

 
 Im Falle vorzeitigen Ausscheidens eines Aufsichtsratsmitgliedes ist ein 

neues Mitglied für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitgliedes 
zu bestellen. 

 
Gleichberechtigte Teilhabe: Der Aufsichtsrat der Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH unterliegt 

den Regelungen der selbstbestimmten Zielquote. Der Aufsichtsrat hat am 
03.12.2015 eine Zielquote von 30% Frauenanteil beschlossen. Die 
derzeitige Quote liegt bei 42%. 
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Verwaltungsrat der Gesellschaft für Verkehrsförderu ng GmbH    6.17 
 
 
Zusammensetzung: Der Verwaltungsrat hat vier Mitglieder, die durch die Gesellschafterversammlung 

gewählt und abberufen werden. Nach bisheriger Übung entsenden die vier 
Gesellschafter Landeshauptstadt Hannover, Region Hannover, Stadt Laatzen und 
Deutsche Messe AG je ein Mitglied. 

 
Benennung: Bisher wurde seitens der Landeshauptstadt Hannover die Wirtschaftsdezernentin/ 

der Wirtschaftsdezernent auf Vorschlag der SPD-Fraktion entsandt. 
 
Hare/Niemeyer:  
 
1. Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette 
 
 
 
 
 
 
Wahl: Durch Gesellschafterversammlung. 
 
Amtszeit: Nicht festgelegt. Entsendung und Abberufung durch die 

Gesellschafterversammlung. 
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Beirat bei der Justizvollzugsanstalt             6.31 
 
Zusammensetzung: 7 Mitglieder (nach festgelegter Belegungsfähigkeit der JVA zum 1.1.2014 nur 
 noch 5 Mitglieder) 
 
Amtszeit:   4 Jahre; ab 01.01.2013 
 
Wiederwahl: Grundsätzlich nur 1 x möglich, in Absprache mit dem Leiter der JVA wurde für die unter 3-4 
genannten Mitglieder die Zustimmung für eine vierte Amtszeit erteilt. 
Die Mitglieder 1, 2 und 5 wurden erstmalig benannt. 
 
Das Nds. Justizministerium ernennt und entlässt Beiratsmitglieder, 
Leiter der JVA bittet Landeshauptstadt Hannover um Vorschlagsliste und legt 
sie mit Stellungnahme vor. Es sollen zwei Kandidaten mehr als ernannt 
vorgeschlagen werden (in der Vergangenheit vom Rat nicht praktiziert). 
 
Anforderungen: Wohnung am Ort oder in unmittelbarer Nähe der JVA 
 
1.      Frau Edeltraut-Inge Geschke   (SPD) 
 
2.      Herr Volker Brehm    (SPD) 
 
4.      Gill     (SPD) 
 
5.      Herr Frank Schaffert   (CDU) 
 
6.      Herr Thomas Klapproth    (CDU) 
 
7.      Frau Lange    (GRÜNE) 
 
8.      Vollmer-Schubert    (GRÜNE) 
 
 
jetzt : Hare/Niemeyer (Benennung durch Fraktionen, Einwohner der LHH) : 5 Sitze: 2x SPD-Fraktion, 1x 
CDU-Fraktion, 1x B90/Grüne, 1x AfD-Fraktion 
 
 
1.  SPD-Fraktion  
2.  SPD-Fraktion  
3. Ratsherr Thomas Klapproth CDU-Fraktion  
4. Frau Dr. Brigitte Vollmer-Schubert B90/Grüne  
5. Ratsherr Roland Herrmann AfD-Fraktion  
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Vorstand des Senior-Bödeker-Stifts  (ehemals Verwaltungsrat, davor Schwesternhaus 
Damenstift) 

6.34.1 
 
Zusammensetzung: 
Der Vorstand besteht aus 7 Mitgliedern und zwar aus 
 

1. einer/einem von der/dem Stadtsuperintendentin/ Stadtsuperintendenten benannten 
stadthannoverschen Pastor/-in 

2. einer/einem von der Stadt benannten sachkundigen Mitarbeiter/-in aus dem Bereich Seniorenarbeit, 
3. der/dem Geschäftsführer/-in des Stifts 
4. der Oberin des Stifts 
5. einer/einem Bürger/-in (Baufachfrau/-fachmann) 
6. zwei weiteren Bürgerinnen/ Bürgern, die nach Möglichkeit im Sozialbereich tätig sind oder tätig 

gewesen sein sollen. 
 
Die Amtszeit der Mitglieder des Vorstandes nach Ziffer 2 dauert so lange an, bis die sie benennende Stelle 
ihre Abberufung beschließt. 
 
Im Einvernehmen mit der LHH wurde u.a. die Zusammensetzung des Vorstandes dergestalt neu geregelt, 
dass deren Vertretung (Ziffer 2) künftig von einem/ einer sachkundigen Mitarbeiter/-in aus dem Bereich der 
Seniorenarbeit wahrgenommen wird. Die im bisherigen Stiftungsrat vorgesehene Vertretung durch den 
Oberbürgermeister und den Jugend- und Sozialdezernenten entfällt damit. 
 
Mitglied nach Ziffer 2: 
 
Städt. Leitender Direktor Wolfgang Strotmann 
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Vorstand des Stifts zum Heiligen Geist                         6.34.2 
 
Zusammensetzung: Der Vorstand besteht nach der Satzung des Stifts aus 5 Personen, davon aus 

3 Mitgliedern der Landeshauptstadt Hannover und 2 in der Sozialarbeit 
erfahrenen Mitarbeitern der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Hannover. 

 
Amtszeit:   Die Ratsfrauen und Ratsherren werden für die Dauer der Wahlperiode gewählt. 

Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung werden auf Vorschlag des 
Oberbürgermeisters vom Rat auf jeweils fünf Jahre gewählt mit Verlängerung um 
jeweils 1 Jahr, wenn nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf widerrufen 

 
Vorsitzender 
/Stellvertreter:   Wahl aus den 3 Ratsfrauen/-herren 
 
Hare/Niemeyer:  1x SPD-Fraktion, 1x CDU-Fraktion, 1x B90/Grüne 
 
1.  SPD-Fraktion  
2. Ratsherr Dieter Küßner CDU-Fraktion  
3. Ratsfrau Silvia Klingenburg-Pülm B90/Grüne  
4. Herr Thomas Kallenberg 

- Vertreter der Stadtverwaltung, OE 18.2 
- für 5 Jahre, ab 01.06.2013 

  

5. Herr Dr. Dirk Potz 
- Vertreter der Stadtverwaltung, OE 57.30.1 
- für 5 Jahre, ab 01.06.2013 
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Stiftungsvorstand des St. Nikolai Stifts           6.34.3 
 
Zusammensetzung:   Nach der Satzung des St. Nikolai Stifts besteht der Stiftungsvorstand aus  mind. 4 

Personen, nämlich: 1 Mitglied des Rates sowie 1 Wahlbeamter der Stadt, nach 
Möglichkeit soll es derjenige sein, der für die städt. Stiftungen zuständig ist, 2 
Vorsteher und 1 Stellvertreter der Ev.-luth. Kreuzkirchengemeinde bzw. deren 
Rechtsnachfolgerin. Zusätzlich kann der Rat bis zu 2 Bürger der Stadt und 1 
Stellvertreter,  falls der Stiftungsvorstand es für erforderlich hält, gleichberechtigt 
hinzuwählen. 

 
Amtszeit:   Alle Vorstandsmitglieder werden vom Rat für die Dauer der Wahlperiode des 

Rates gewählt, die Kirchenvorsteher auf Vorschlag ihres Kirchenvorstandes, 
bleiben bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. 

 
Vorsitzender:  Wahlbeamter der Landeshauptstadt Hannover  

(möglichst der für Stiftungen zuständige) 
 
Hare/Niemeyer:  1 Ratsmitglied: 1x SPD-Fraktion,  
 2 Bürgermitglieder und 1 Stellvertreter(in):  je 1 x SPD-Fraktion, CDU-Fraktion, 

B90/Grüne 
 
 
1. Mitglied:  Stadträtin Beckedorf  - Vorsitzende (Sozialdezernentin) - 
 
2. Ratsmitglied:  SPD-Fraktion 
 
(auf Vorschlag des Kirchenvorstandes der Marktkirchengemeinde) 
 
3. Mitglied:   
 
4. Mitglied:   
 
(zwei BürgerInnen der Stadt Hannover und ein/e Stellvertreter/in) 
 
5.  
 
6.  
 
Stellvertreter/in für 5. und 6:  Frau Hannelore Mücke-Bertram, Alveser weg 2, 30419 Hannover 
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Vorstand der Gustav Brandt´schen Stiftung          6.34.4 
 
Zusammensetzung:  6 Mitglieder 
 

1. ein Sitz Landeshauptstadt Hannover gemeinsam mit Diakon. Werk der Ev.-luth. 
Landeskirche Hannover zu ernennender evangelischer Pfarrer aus Hannover, 
ersatzweise Nachlassgericht 

 
2. ein Verwandter des Stifters (von IHK vorgeschlagen) 

 
3. eine qualifizierte Beamtin oder ein qualifizierter Beamter oder städtischer 
Angestellter, der rechtskundig sein muss - vom Rat der Landeshauptstadt 
Hannover  zu benennen auf Vorschlag des Vorstandes  

 
4. eine Bürgerin oder ein Bürger der Landeshauptstadt Hannover 
(Einwohnerschaft) vom Rat der Landeshauptstadt Hannover zu benennen, aber 
kein Vorschlagsrecht des Rates, sondern des Vorstandes 

 
5. ein Industrieller - von IHK zu benennen 

 
6. eine Kauffrau oder ein Kaufmann - von IHK zu benennen 

 
 

Vorschlagsrecht für die Benennung neuer Mitglieder durch den Vorstand 
 

Vorsitz:  1. Mitglied 
 

Mitglieder bleiben solange im Amt, wie die für Mitgliedschaft gegebenen 
Voraussetzungen bestehen, können aber jederzeit abberufen werden. 

 
 
derzeitige Besetzung:  1. Pastor Claus Dietrich Fitschen 

3. Frau Beate Gundert, Leiterin Heinemanhof, qualifizierte Angestellte  
4. Frau Dipl.-Ing. Agnes Palm 

 
 
 
 
Abstimmung nach § 47 NGO, kein Initiativrecht des Rates 
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Vorstand der Ev.-luth. Senior-Grotefend-Stiftung                        6.34.7  
 
Zusammensetzung:  Vorstand: je 1 geistliches        ) Mitglied der Kirchenvorstände der vier 

                je 1 nichtgeistliches ) innerstädtischen Kirchengemeinden 
 

2 ev.-luth. Ratsfrauen/-herren und 2 StellvertreterInnen, die vom Rat 
vorgeschlagen und von den übrigen Vorstandsmitgliedern berufen werden. 

 
Vorsitzender:  geistliches Mitglied des Kirchenvorstandes der Marktkirchengemeinde 
 
Amtszeit: Die Vertreter des Rates und ihre Stellvertreter für die Zeit 
 ihrer Mitgliedschaft im Rat. 
 
 
 
Hare/Niemeyer:  2 ev.-luth. Ratsfrauen/-herren und 2 StellvertreterInnen: 

je 1x SPD-Fraktion, CDU-Fraktion 
 
 
1. Mitglied: 
 
 SPD-Fraktion  
 
Stellvertreterin: 
 
 SPD-Fraktion  
 
 
2. Mitglied: 
 
Ratsfrau Georgia Jeschke CDU-Fraktion  
 
Stellvertreterin: 
 
Ratsherr Arne Borstelmann CDU-Fraktion  
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Kuratorium der Alterswohnungs-Stiftung der Sparkass e Hannover          6.34.8 
 
Zusammensetzung: Mitglieder im Kuratorium: 5, davon 
 
 
Wahl: Mitglieder a) 2 Mitglieder durch Verwaltungsrat der Sparkasse Hannover aus seiner Mitte 

b) 2 Mitglieder durch den Rat der Landeshauptstadt Hannover 
c) 1 Mitglied durch Verwaltungsrat der Sparkasse Hannover aus dem  

Vorstand der Sparkasse Hannover 
 
Vorsitzender:   Vorsitzender des Kuratoriums und Stellvertreter sind aus der  

Mitte des Kuratoriums zu wählen. 
 
Amtszeit:  regelmäßig 5 Jahre; sie endet mit der Wahlperiode des jeweils entsendenden 

Gremiums, Wiederwahl ist zulässig, bei Ausscheiden aus dem entsendenden 
Gremium endet die Amtszeit aus dem Kuratorium vorzeitig mit dem Ausscheiden 
aus dem Hauptamt. 

 
Hare/Niemeyer:  1x SPD-Fraktion, 1x CDU-Fraktion 
 
1.  SPD-Fraktion  
2. Ratsherr Jens Seidel CDU-Fraktion  
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Kuratorium der Franz Kühnemann-Stiftung                           6.34.9 
(gem. Drucks. Nr. 0396/2014) 
 
Zusammensetzung: 
 
        Das Kuratorium besteht aus bis zu 6, mindestens aber 3 Mitgliedern, die 
        vom Rat der Landeshauptstadt Hannover auf die Dauer von 5 Jahren 
        bestellt werden. Bei der Bestellung des Kuratoriums sollen Vorschläge 
        berücksichtigt werden, die auf Anfrage des Rates von der 
        IHK gemacht werden. 
        
 Die derzeitige Amtszeit endet im März 2019. 
 
 1.     Herr Manfred Müller 
 
 2.     Ratsfrau Christine Ranke-Heck 
 
3.      Ratsfrau Angelika Pluskota 
 
4.      Frau Brigitte Ike 
 
5.      Frau Gabriele Jakob  
 
6.      Ratsherr Mark Bindert 
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Kuratorium der Aegidienkirche                   6.35 
 
Zusammensetzung: 2 Vertreter der Landeshauptstadt Hannover  

sowie der Patronatsvertreter für die Kirche 
2 Mitglieder des Kirchenvorstandes 
1 Vertreter des Landeskirchenamtes 

 
Der Patronatsvertreter muss der ev.-luth. Landeskir che angehören  
 
 
Vorsitz:   Stadtsuperintendent 
 
Patronatsvertreter:  Herr Oberbürgermeister Stefan Schostok 
 
Amtszeit:  Ratsfrauen/-herren längstens für die Dauer der Zugehörigkeit zum Rat 
 
Hare/Niemeyer:  1x SPD-Fraktion, 1x CDU-Fraktion 
 
  SPD-Fraktion  
 Ratsfrau Georgia Jeschke CDU-Fraktion  
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Kuratorium der Hannoverschen Kinderheilanstalt      6.45 
 
Zusammensetzung laut Satzung: 
 
Mitglieder: nach § 3 Absatz 1, Ziffer 1 

 
Der Sozialdezernent / die Sozialdezernentin der Landeshauptstadt Hannover 

  Stadträtin Beckedorf, Sozial- und Sportdezernentin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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Sachgebiet Jugend-Ferien-Service, hier Beirat       6.47 
 
 
Zusammensetzung:   Mitglieder des Beirats sind 
 
1. Der/die Dezernent/in für Jugend 
2. Der/die Leiter/in des Fachbereiches Jugend und Familie 
 
3. Sieben vom Rat der Landeshauptstadt Hannover ben annte Mitglieder des Rates oder des 

Jugendhilfeausschusses 
 
4. Ein/e Vertreter/in des Stadtjugendrings Hannover 
5. Ein/e Vertreter/in der Wohlfahrtsverbände Hannover 
6. Ein/e Vertreter/in des Fördervereins des Feriendorfes am Eisenberg/Kirchheim 
7. Ein/e Vertreter/in des Fördervereins des Sommerlagers Hinrich-Wilhelm-Kopf Otterndorf 
8. Ein/e Vertreter/in der Stadt Otterndorf 
9. Der/die Bereichsleiter/in für Offene Kinder- und Jugendarbeit des FB Jugend und Familie 
10. Ein/e Vertreter/in der Stadt Kirchheim 
 
Die Mitglieder gemäß Ziffer 3 werden zu Beginn einer jeden Ratsperiode ernannt. 
 
Zusätzlich können Verwaltungsangehörige der Landeshauptstadt Hannover zur Mitwirkung im Beirat 
hinzugezogen werden. Der Beirat wird zweimal im Kalenderjahr durch den/die Dezernent/in für Jugend 
einberufen, wobei die Frist zur Ladung und Übersendung der Tagesordnung 14 Tage beträgt. In seiner ersten 
Sitzung wählt der Beirat aus seiner Mitte mit einfacher Mehrheit einen Vorstand, bestehend aus dem/der 
Vorsitzenden und 2 Stellvertretern. Näheres über den Sitzungsablauf, die Verhandlungsordnung und die 
Beschlussfassung regelt der Beirat in einer Geschäftsordnung. 
 
Hare/Niemeyer 2x SPD-Fraktion, 2x CDU-Fraktion, 1x B90/Grüne, 1x AfD-Fraktion,  
 1x Die Linke und Piraten 
 
Zu: 
 1.  Stadträtin Rzyski  
 2.  Frau Broßat-Warschun 
 
 3.  Sieben Ratsmitglieder oder Mitglieder des Juge ndhilfeausschusses: 

1.  SPD-Fraktion  
2.  SPD-Fraktion  
3. Ratsherr Thomas Klapproth CDU-Fraktion  
4. Ratsherr Lars Pohl CDU-Fraktion  
5. Ratsherr Norbert Gast B90/Grüne  
6. Ratsherr Sören Hauptstein AfD-Fraktion  
7. Ratsherr Adam Wolf Die Linke und Piraten  

 
4.  Herr Züchner 
 5.  Herr Peters 
 6.  Herr Riebe 
 7.  Herr Kröner 
 8.  Stadtdirektor Zahrte 
 9.  Herr Rohde  
10. Bürgermeister Koch 
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Erster Abgeordneter und 2.-5. Abgeordneter der Land eshauptstadt Hannover  
zur Calenberg-Grubenhagenschen Landschaft, 2. Curie        6.51.1 
            und   6.51.2 
 
Zusammensetzung:  26 Abgeordnete 

davon 5 von der Landeshauptstadt Hannover 
 

1. Abgeordneter: aus der Mitte der Stadtbeamten zu wählen 
2.- 5. Abgeordneter: aus der Zahl der handel- und gewerbetreibenden  
Einwohner zu wählen 

 
jeweils  1 Ersatzmitglied 

 
1. Abgeordneter:  Stadtkämmerer Dr. Marc Hansmann 

Ersatzmitglied: Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette 
 
2.-5. Abgeordneter:  2. Ratsfrau Anne-Maria Gahbler (SPD) 

Ersatzmitglied: Herr Heinz-Erich Schäfer (SPD) 
 
3. Herr Ulf-Michael Wolff (SPD) 
Ersatzmitglied: Herr Horst Deuker (SPD) 
 
4. Herr Adolf-Wilhelm Weitz (CDU) 
Ersatzmitglied: Ratsherr Jens-Michael Emmelmann (CDU) 
 
5. Frau Nicola Krämer (GRÜNE) 
Ersatzmitglied: Ratsherr Mark Bindert (GRÜNE) 

 
 
 
§ 8 der Verfassung:  Wahl auf Lebenszeit  

erlischt, wenn erwählter Betrieb oder Handel aufgegeben bzw. Stadt, von welcher er 
gewählt wurde, dauernd verlassen hat. 

 
 



- 61 - 

 
 

 
Verein „Hannoversches Schützenfest e.V.“       6.60 
 
Zusammensetzung: Der Verein besteht aus ordentlichen, außerordentlichen und fördernden 

Mitgliedern sowie Ehrenmitgliedern. 
Ordentliche Mitglieder sind vier vom Rat der Landeshauptstadt berufene 
Mitglieder (Angehörige des Rates bzw. der Verwaltung), darunter der 
Oberbürgermeister (kraft Amtes) und der für das Schützenwesen zuständige 
Dezernent der Landeshauptstadt Hannover, und drei vom Präsidium des 
Verbandes Hannoverscher Schützenvereine e.V. berufene Präsidiumsmitglieder, 
darunter der Präsident des Verbandes. 

  
1. und 2.  Oberbürgermeister  (kraft Amtes)  

Stefan Schostok  gleichzeitig für das Schützenwesen 
      zuständiger Dezernent, deshalb 1 Sitz nicht besetzt 
 
Hare/Niemeyer:  1x SPD-Fraktion, 1x CDU-Fraktion 
 
3.  SPD-Fraktion  
4. Ratsherr Hans-Georg Hellmann CDU-Fraktion  
 
 
Sind Mitglieder mit Mitgliedschaft nicht einverstanden oder endet Mitgliedschaft, erfolgt Berufung von neuen 
Mitgliedern vom Rat der Landeshauptstadt Hannover oder Verwaltung  und/bzw. vom Präsidium des Verb. 
Hann. Schützenvereine 
 
Ende der Berufung: erlischt, sofern sie nicht erneuert wird mit Ablauf der Wahlperiode des Rates bzw. 

Wahlzeit des Präsidiums und ist widerruflich. 
 

Mitgliedschaft erlischt auch, wenn Personen nicht mehr Mitglied des Rates/ 
Verwaltung bzw. Präsidiums sind 
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proKlima GbR             6.76 
 
 
a) Kuratorium von „proKlima“  
(Das Kuratorium hat die organschaftliche Stellung einer Gesellschafterversammlung, deshalb hier Wahl) 
 
Zusammensetzung: 7 stimmberechtigte Mitglieder, davon 2 Vertreter der Landeshauptstadt Hannover, 

je ein Vertreter der Städte Laatzen, Langenhagen, Seelze und 2 Vertreter der 
Stadtwerke Hannover AG. 
Die Städte Ronnenberg und Hemmingen entsenden je ein ständiges Mitglied in 
das Kuratorium. Im Verhinderungsfall eines Vertreters aus den Städten 
Langenhagen, Seelze oder Laatzen wird das Stimmrecht durch die Stadt 
Ronnenberg, bzw. die Stadt Hemmingen nach Absprache wahrgenommen. 

 
Mandate der LHH: 2 Mitglieder 
 

Oberbürgermeister (gemäß § 138 Abs. 2 NKomVG) 
Hare/Niemeyer: 1x SPD-Fraktion 
 
1. Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette – anstelle des Oberbürgermeisters auf dessen Vorschlag 
 
2.  SPD-Fraktion  
 
 
Entsendung: Durch Ratsbeschluss. 
 
Amtszeit: Im Partnerschaftsvertrag unbestimmt. 
 
 
 
b.) Beirat von „proKlima“  
 
Zusammensetzung: Der Beirat hat 16 stimmberechtigte Mitglieder und setzt sich wie folgt zusammen:  

LHH: 3 Vertreter 
 SWH: 3 Vertreter  
 die weiteren 10 Partner mit je 1 Vertreter 
 
Mandate der LHH: 3 Vertreter/innen der Landeshauptstadt Hannover 
 
Hare/Niemeyer: 1x SPD-Fraktion, 1x CDU-Fraktion, 1x B90/Grüne 
 
1.  SPD-Fraktion  
2. Ratsherr Felix Blaschzyk CDU-Fraktion  
3. Herr Eberhard Röhrig- van der Meer B90/Grüne   
 
 
Entsendung: Durch Ratsbeschluss. 
 
Amtszeit: Im Partnerschaftsvertrag unbestimmt.  
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Aufsichtsrat „Hafen Hannover GmbH“ (ehemals Brinker  Hafengesellschaft mbH)  6.79 
 
Zusammensetzung: besteht aus Ratsfrauen und Ratsherren des Betriebsausschusses Städtische 

Häfen Hannover. Sofern Grundmandate zustehen, sind die 
Grundmandatsinhaber ebenfalls Mitglieder im Aufsichtsrat. Der 
Betriebsausschussvorsitzende ist zugleich Aufsichtsratsvorsitzender, sein 
Stellvertreter ist zugleich Stellvertreter des Ausschussvorsitzenden. 
Weiteres Mitglied - der Oberbürgermeister -, kann sich vertreten lassen.  

 
Besetzung: Erste Stadträtin Tegtmeyer-Dette – als Vertreterin des Oberbürgermeisters 
 
 
Der Aufsichtsrat ist personenidentisch mit den Mitg liedern des Werksausschusses Städt. Häfen 
 
Ratsfrauen/-herren : 
 
1. Ratsherr Florian Spiegelhauer SPD-Fraktion  
2. Ratsfrau Christine Ranke-Heck SPD-Fraktion  
3. Ratsfrau Peggy Keller SPD-Fraktion  
4. Ratsherr Joachim Albrecht CDU-Fraktion  
5. Ratsherr Jens-Michael Emmelmann CDU-Fraktion  
6. Ratsherr Lars Pohl CDU-Fraktion  
7. Ratsfrau Dr. Elisabeth Clausen-Muradian B90/Grüne  
8. Ratsherr Norbert Gast B90/Grüne  
9. Ratsherr Dr. Christoph Wichardt AfD-Fraktion  
10. Ratsherr Andre Zingler Die Linke und Piraten  
 Grundmandate    
  FDP-Fraktion  
  Hannoveraner  
 Ratsherr Oliver Förste Die FRAKTION  
 
 
Betriebsangehörige Vertreter: 
 
 
 
 
 
Sonstige Vertreter 
 
 
 
 
 
Ersatzmitglieder betriebsangehörige Vertreter: 
 
 
 
 
 
Ersatzmitglieder sonstiger Vertreter: 
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Theaterbeirat            6.83 
 
 
besteht aus sechs Mitgliedern: 
 

Frau Dorit Klüver  
Herr Wilfried Köpke  
Frau Martina Mußmann  
Herr Andreas Cyrenius  
Herr Holger Warnecke  
Frau Figen Ünsal 

 
 
 
Ab 01.06.2015 für die Dauer von vier Jahren berufen. 
 
Einstimmiger Ratsbeschluss am 25.6.2015, Drucks. Nr. 0617/2015 und vom 20.10.2016,  
Drucks. Nr. 1703/2016, berufen bis 31.5.2019. 
Benennung des Beirates auf Vorschlag der Theater an den Kulturausschuss. 
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Hannover Marketing und Tourismus GmbH        6.84 
(früher Hannover Marketing Gesellschaft mbH) 
 
a) Aufsichtsrat 
 
Der Aufsichtsrat besteht aus 10 Mitgliedern, von denen die hannoverimpuls 5 Mitglieder entsendet. Dies 
sind neben einem Vertreter der hannoverimpuls die Hauptverwaltungsbeamten und die 
Wirtschaftsdezernenten der Landeshauptstadt und der Region Hannover; die fünf weiteren Mitglieder 
werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, wobei die hannoverimpuls kein Stimmrecht hat. 
Somit ist keine Beschlussfassung bzgl. der Besetzung des Aufsichtsrates erforderlich. 
 
b) Beirat 
 
Zusammensetzung: In den Beirat können entsenden: 
 - jeder Gesellschafter ein Mitglied 
 - der Rat der Landeshauptstadt Hannover drei Mitglieder 
 - die Regionsversammlung drei Mitglieder 
 - die Verwaltung der Landeshauptstadt Hannover ein Mitglied 
 - die Verwaltung der Region Hannover ein Mitglied 
 Der Beirat berät die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat im Hinblick auf die 

Ziele und Maßnahmen der Gesellschaft. Mitglieder des Beirates sollen über die 
entsprechende Fachkompetenz zur Erfüllung der Aufgaben verfügen. 

 
Mandate der LHH: 3 Mandate 
 
Hare/Niemeyer: 1x SPD-Fraktion, 1x CDU-Fraktion, 1x B90/Grüne 
 
1. Ratsfrau Peggy Keller SPD-Fraktion  
2. Ratsherr Jens-Michael Emmelmann CDU-Fraktion  
3. Ratsfrau Regine Kramarek B90/Grüne  
 
 
Entsendung: Durch Ratsbeschluss. 
 
Amtszeit: Nicht festgelegt. Entsendung und Abberufung durch den Rat. 
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Kuratorium bei der Klimaschutzregion Hannover     6.85 
 
 
Zusammensetzung (Drucks. Nr. 2037/2010) Sofern die einzelnen Organisationen (gesellschaftlicher 

Gruppierungen, Wirtschaftsverbände, Umweltverbände und Hochschulen aus der 
Region Hannover) zur Mitwirkung im Kuratorium bereit sind, benennen sie jeweils 
zum Beginn einer Kommunalwahlperiode eine Person, die im Kuratorium mitwirkt. 
Vertreten sein sollen ferner je sechs Mitglieder des Rates der Landeshauptstadt 
und der Regionsversammlung. Die Ermittlung erfolgt ebenfalls zu Beginn einer 
Kommunalwahlperiode nach dem Hare-Niemeyer-Verfahren.  
Die jeweiligen Umweltdezernenten sind Mitglieder mit beratender Stimme.  

 
Mandate der LHH: 6 auf Vorschlag des Rates der Landeshauptstadt Hannover 
 
Hare/Niemeyer: 2x SPD-Fraktion, 2x CDU-Fraktion, 1x B90/Grüne, 1x AfD-Fraktion 
 
1.  SPD-Fraktion  
2.  SPD-Fraktion  
3. Ratsherr Felix Blaschzyk CDU-Fraktion  
4. Ratsherr Maximilian Oppelt CDU-Fraktion  
5. Ratsherr Patrick Drenske B90/Grüne  
6. Ratsherr Roland Herrmann AfD-Fraktion  
 
 
Entsendung: Durch Ratsbeschluss. 
 
Amtszeit: Die Amtszeit ist gekoppelt an die Dauer der Wahlzeit des Rates der 

Landeshauptstadt Hannover. 
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Fluglärmschutz-Kommission         6.86 
 
 
 
Zusammensetzung: 
 
Vertreter der vom Fluglärm in der Umgebung des Flugplatzes betroffenen Gemeinden, Vertreter der 
Bundesvereinigung gegen Fluglärm, Vertreter der Luftfahrzeughalter, Vertreter der für die Flug-
verkehrskontrolle zuständigen Stelle, Vertreter des Flugplatzunternehmers, Vertreter der von der 
Landesregierung bestimmten obersten Landesbehörden. 
 
Es sollen nicht mehr als 20 Mitglieder berufen werden, u.a. eine Vertreterin/ein Vertreter der 
Landeshauptstadt Hannover. 
 
Die eine Vertreterin/der eine Vertreter soll an die Funktion der/des Vorsitzenden des Ausschusses für 
Umweltschutz und Grünflächen gekoppelt werden. 
 
 
 

1.  
 
 
 

Hierzu ist ein einstimmiger Beschluss in Abweichung  von Hare/Niemeyer erforderlich. 
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hannoverimpuls GmbH          6.88 
 
Aufsichtsrat 
 
Zusammensetzung: Der Aufsichtsrat der hannoverimpuls GmbH setzt sich aus 18 Mitgliedern 

zusammen. In den Aufsichtsrat entsendet die LHH: 
-  den Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin oder einen von ihm oder 

ihr benannten Vertreter oder eine von ihm oder ihr benannte Vertreterin 
- fünf Vertreter oder Vertreterinnen aus der Ratsversammlung 
In den Aufsichtsrat entsendet die Region Hannover: 
-  den Regionspräsidenten oder die Regionspräsidentin oder einen von ihm oder 

ihr benannten Vertreter oder eine von ihm oder ihr benannte Vertreterin 
- fünf Vertreter oder Vertreterinnen gemäß § 58 (6) Gesetz über die Region 

Hannover aus der Regionsversammlung. 
 Die übrigen 6 Aufsichtsratsmitglieder werden auf gemeinsamen Vorschlag von 

Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin und Regionspräsident oder 
Regionspräsidentin von der Gesellschafterversammlung gewählt.  

 
Mandate der LHH: 1 Sitz Oberbürgermeister (§ 138 Abs. 2 NKomVG) 

5 Sitze nach Hare/Niemeyer 
 
Hare/Niemeyer: 2x SPD-Fraktion, je 1x CDU-Fraktion, B90/Grüne, AfD-Fraktion 
 
1. Oberbürgermeister Stefan Schostok 
 
2. Ratsherr Florian Spiegelhauer SPD-Fraktion  
3. Ratsfrau Afra Gamoori SPD-Fraktion  
4. Ratsherr Jens Seidel CDU-Fraktion  
5. Ratsfrau Dr. Elisabeth Clausen-Muradian B90/Grüne  
6. Ratsherr Dr. Christoph Wichardt AfD-Fraktion  
 
 
Entsendung/Wahl: Die städtischen Aufsichtsratsmitglieder werden entsendet.  
 

Die sechs Aufsichtsratsmitglieder, die nicht von der öffentlichen Hand entsandt 
werden, werden von der Gesellschafterversammlung gewählt. 

 
 Die Stimmführerin/der Stimmführer in der Gesellschafterversammlung wird 

angewiesen, die durch den Oberbürgermeister und den Regionspräsidenten 
vorgeschlagenen Mitglieder des Aufsichtsrates zu wählen. 

 
Amtszeit: Die Amtsdauer der Mitglieder des Aufsichtsrates endet nach der nächsten 

Kommunalwahl mit der Entsendung bzw. Wahl eines neuen Mitgliedes.  
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Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolf sburg GmbH  6.93 

 
 

Die Landeshauptstadt Hannover ist Gesellschafterin der Metropolregion GmbH mit einem 
Gesellschafteranteil von 5,1%. Aufgrund dieser Beteiligung kann die Landeshauptstadt laut 
Gesellschaftsvertrag 2 Vertreter/innen in die Gesellschafterversammlung entsenden und ist im Aufsichtsrat 
durch den Oberbürgermeister vertreten. 

 

Gesellschafterversammlung 

Gemäß § 6 Gesellschaftsvertrag werden die Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung wie folgt 
vertreten: 

• Verein Kommunen durch 10 Vertreter/innen 
• namensgebende Städte durch jeweils 2 Vertreter/inne n 

 
Mandate der LHH: 2 Sitze nach Hare/Niemeyer 
 
Hare/Niemeyer: 1x SPD-Fraktion, 1x CDU-Fraktion 
 
1.  SPD-Fraktion  
2. Ratsherr Jens Seidel CDU-Fraktion  
 
 
• Verein Wirtschaft durch 9 Vertreter/innen 
• Verein Hochschulen und Wissenschaftliche Einrichtungen durch 9 Vertreter/innen 
• Land Niedersachsen durch 6 Vertreter/innen 

 

 

Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 9 Gesellschaftsvertrag aus 17 Mitgliedern. In den Aufsichtsrat entsenden 

• der Verein Kommunen 4 Vertreter/innen 
 

• die namensgebende Städte jeweils 1 Vertreter/in; 
Braunschweig und Hannover jeweils ihre/n Oberbürger meister/in 
beide wechseln sich im Rhythmus von zwei Jahren im Vorsitz ab 

• der Verein Wirtschaft 4 Vertreter/innen 
• der Verein Wissenschaft 4 Vertreter/innen 
• das Land Niedersachsen 1 Vertreter/in 

 
 
 

 


